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Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Molschow
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Beschlussvorschlag:

Belange der Gemeinde Moélschow werden durch den o.g. Vorentwurf des Bebauungsplanes
Nr. 44 ,Wohnanlage Albecker StralRe/Peenestral’e” der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz in
der Fassung von 03-2024 nicht berthrt.

Sachvortrag:

Die Gemeindevertretung Zinnowitz billigte in der Sitzung am 21.05.2024 den Vorentwurf des
Bebauungsplanes Nr. 44 ,\Wohnanlage Albecker StralRe/Peenestralle” in der Fassung von
03-2024 und beschloss die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit. Gleichzeitig wird die
frihzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstigen Trager offentlicher Belange und die
Abstimmung mit den Nachbargemeinden durchgefiihrt.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 44 ;Wohnanlage Albecker Stra3e/Peenestralie”
der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz in der Fassung von 03-2024 liegt gemaf 8 3 Abs. 1
BauGB in der Zeit von Donnerstag, den 18.07.2024 bis einschliellich Freitag, den
23.08.2024 im Amt Usedom-Nord, Bauamt, Méwenstral3e 1 in 17454 Zinnowitz zu
jedermanns Einsicht offentlich aus.

Die Planungsabsichten sind den beigefugten Vorentwurfsunterlagen zu entnehmen.
Gemal § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitplane benachbarter Gemeinden aufeinander
abzustimmen. Dabei kdnnen sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der
Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen

Versorgungsbereiche berufen. Anbei erhalten Sie die Vorentwurfsunterlagen mit der Bitte um
Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist von einem Monat.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n

1 Bebauungsplan 2024-03-21 -Auslegungsexemplar_16 (6ffentlich)

2 Planbegrindung 2024-06_Auslegungsexpl (6ffentlich)




UB- Zinnowitz 06 03 24_Auslegungsexpl (6ffentlich)

Potenzialanalyse_Zinnowitz_Auslegungsexpl (6ffentlich)
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Bebauungsplan Nr. 44 des Ostseebads Zinnowitz ,Wohnanlage
Ahlbecker StralBe / PeenestrafBe*

1. EINFUHRUNG

1.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes

Das Plangebiet liegt stidostlich des Zentrums der Gemeinde Zinnowitz, weist die
Form eines verschobenen Rechtecks auf und wird wie folgt begrenzt:

- im Norden von der von der Gleistrasse der Inselbahn,

- im Osten von Uberwiegend unbebautem Freigelande,

- im Suden von der ,Ahlbecker Stralle / B 111,

- und im Westen von der ,Peenestralle”

Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca. 2,10 Hektar. Die Héhenlage des
Gelandes bewegt sich zwischen 1,20 m DHHN und 4,20 m DHHN.

Die folgenden Flurstiicke werden vom Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
44 erfasst:

Ostseebad Zinnowitz, Gemarkung Zinnowitz, Flur 11, Flurstlick: 6/7 (teilweise)
und 7/2.

1.2 Beschreibung des Bestandes

Das Plangebiet liegt unmittelbar nérdlich der Bundesstral’e 111 ,Ahlbecker
StralRe”.

Der Siedlungsbereich ist in seinem ndrdlichen Teil, der bis an das Plangebiet
heranreicht, gegenlber der Gleistrassen, gepragt von einer Siedlungsstruktur be-
stehend aus Einfamilienhausern, Mehrfamilienhdusern sowie Kleingartenparzel-
len.

Das Plangebiet selbst stellt eine stadtebauliche Brachflache innerhalb des bauli-
chen Zusammenhanges dar. Das unbebaute und ungenutzte Freigelande bietet
ein Potenzial fir die Entwicklung des Ortes in Bezug auf den Zuwachs an Woh-
nungsbau.

Auf der genulberliegenden StralRenseite der B 111 befindet sich ein gewerblich
gepragtes Gebiet, bestehend aus Kleinbetrieben, einem Landschaftsbau- sowie
einem Forstwirtschaftsbetrieb.

Im Westen befindet sich eine Wohnsiedlung, die sich entlang der Peenestralle
befindet. Die Gebaude konnen als Reihenhauser sowie Mehrfamilienhduser be-
zeichnet werden. Dort findet man ebenso freistehende Einfamilienhauser.

Das dstlich gelegene Freigelande kann ebenso als unbebautes Freigelande cha-
rakterisiert werden. Im Stidosten finden sich zudem vereinzelte, freistehende Ge-
baude.




1.3  Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Gem. § 1 BauGB sind Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit es fur die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Als Art der baulichen Nutzung ist flr das Plangebiet durchgangig ein Allgemeines
Wohngebiet (WA) nach Maligabe des § 4 der Baunutzungsverordnung vorgese-
hen.

Das Gelande des Plangebietes ist vollstandig unbebaut. Die ALKA Grundstiicks
GmbH & Co0.20.KG beabsichtigt am Standort eine Mehrfamilienhaus-Wohnsied-
lung mit unterschiedlichen Gebaudeformen zu errichten. Insbesondere soll mit
der Planung auf die értliche Nachfragesituation nach Wohnraum reagiert werden
und daher vor allem Wohnraum fir Dienstleistungspersonal des Hotel- und Gast-
ronomiegewerbes sowie fir junge Familien, altere Menschen und sonstige Nut-
zergruppen, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Das neue Wohngebiet soll die-
sen unterschiedlichsten Wohnbedirfnissen, der Bevdlkerungsgruppen, die in
Zinnowitz Wohnraum suchen, gerecht werden.

Die neue Wohnsiedlung soll deshalb alle Forderungen an eine 6kologische, so-
zialgerechte und nachhaltige Siedlungsentwicklung erfullen, damit, insbesondere
unter Mitwirkung und Beteiligung der politischen Gremien und der Verwaltung der
Gemeinde und der interessierten Blrgerschaft, eine Wohnsiedlung entsteht, die
eine stadtebaulich und gestalterisch angepasste Quartiersentwicklung flir Zinno-
witz darstellen wird.

Aufgrund der begrenzten Optionen zur Anbindung an das Strallenverkehrsnetz
bietet das Eigentum nur eingeschrankte Moglichkeiten zur Erschliefung. Zukunf-
tige Plane der Bundesstrallienbehdrde sehen die Errichtung eines Kreisverkehrs
unweit des Planungsgebiets entlang der B111 vor. Eine direkte Anbindung tber
die Bundesstralie kann daher nicht gewahrleistet werden, was die ErschlieRung
des Gebiets in Frage stellt. Stattdessen ist die zuklnftige Anbindung des Pla-
nungsgebiets Uber die Peenestralle vorgesehen.

Die Lage des Grundstlicks in Verbindung mit den begrenzten Mdglichkeiten der
Erschlielung unterstreicht die Notwendigkeit eines Bebauungsplans. Ohne die-
sen ware eine gesicherte ErschlieBung nicht gewahrleistet.

Das Grundstick ist gemal® dem Flachennutzungsplan fir landwirtschaftliche
Zwecke vorgesehen. Jedoch ist es von Wohngebieten im Norden und Osten um-
geben sowie im Stiden von einer gemischten Bauflache begrenzt. Es handelt sich
um eine AulRenbereichsflache.

Im Zusammenhang mit der Schaffung des an die Wohnnutzung angepassten
Baurechts sind Klarungen von wesentlichen planungsbezogenen Fragestellun-
gen vorzunehmen, die sich nicht auf anderem Wege erledigen lassen. Insbeson-
dere die Fragen des Larm- und Immissionsschutzes, der Verkehrsanbindung, der
Bodensituation, des Umwelt- und Naturschutzes bedurfen einer sorgfaltigen Be-
handlung in einem daflr vorgesehenen Verfahren. Die Vorschriften des Bauge-
setzbuches fur die Aufstellung von Bebauungsplanen bieten hierfir die beste Ge-
wahr.




2. AUSGANGSSITUATION

21 Lage im Raum

Zinnowitz befindet sich im nordwestlichen Teil von Usedom, am noérdlichen Ende
einer schmalen Landzunge, die sich etwa ein bis zwei Kilometer zwischen dem
Achterwasser und der Pommerschen Bucht erstreckt. Etwa zwolf Kilometer west-
lich liegt die Stadt Wolgast.

Die Landschaft ist von weitlaufigen Kiistendlinen gepragt, die sich nach Westen
bis Trassenheide und nach Osten bis Zempin erstreckt.

Der untenstehende Lageplan verdeutlicht die Lage im Raum und zeigt eine Mar-
kierung des Planungsstandortes (Kreissymbol):

Das Stadtgebiet erstreckt sich bis zur Ostseeklste im Norden und berihrt die
Bucht Achterwasser im Siuden.

Zinnowitz ist ein Ostseebad auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-
Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Im Ort befindet sich der Verwaltungs-
sitz des Amtes Usedom-Nord, dem weitere vier Gemeinden angehdren.

Das Ostseebad Zinnowitz hatte mit Stand vom 31-12.2022 4.194 Einwohner.
Die Flache des Stadtgebietes umfasst 889 Hektar.




2.2 Stadtraumliche Einbindung

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 44 stellte zuvor eine Flache dar, die
nach dem Flachennutzungsplan als Flache fir die Landwirtschaft klassifiziert ist.
Nach der Aufstellung des Bebauungsplans ist die unbebaute Freiflache 6stlich
des Gebiets weiterhin als Landwirtschaftsflache anzusehen.

Der folgende Lageplan verdeutlicht den stadtrdumlichen Zusammenhang.
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Die nérdliche Begrenzung des Planungsbereichs stellen die Gleistrassen der In-
selbahn und die dahinterliegenden Kleingartenparzellen dar. Diese wiederum
grenzen unmittelbar an ein Wohngebiet bestehend aus Mehrfamilienhdusern. Die
Gleise der Inselbahn stellen die Verbindung zwischen der Insel Usedom und dem
Festland her.

Die sudliche Begrenzung des Plangebietes stellt die Bundesstrale B 111 dar.
Sie beginnt an der Autobahn A 20 2 km westlich von Gitzkow und endet an der
B 110 in der Nahe von Mellenthin.

In diesem Bereich findet sich auRerdem ein Gewerbegebiet mit kleinen und mit-
telstandischen Unternehmen.

Im Westen, entlang der Peenestral3e, befindet sich eine Wohnsiedlung mit einer
Vielfalt an Gebauden, darunter Reihenhauser, Mehrfamilienhduser und verein-
zelt freistehende Einfamilienhduser.

Die Entfernung des Plangebietes vom Stadtzentrum Zinnowitz betragt ca. 1.300
m Luftlinie.




2.3 Bestandsbebauung und Nutzung

Das Plangebiet selbst ist eine unbebaute Brachflache, die bislang keiner spezifi-
schen Nutzung unterlag. Es umfasst freies Land, das bisher nicht fir Wohn-, Ge-
werbe- oder Industriezwecke erschlossen wurde.

2.4  VerkehrserschlieBung

Die Zufahrt ins Plangebiet soll ausschliellich Gber die ,Peenestralie” erfolgen.
Etwa auf Halfte der Stralenlange zwischen der Einmindung der Gemein-
destrale auf die B 111 ,Ahlbecker Strale“ im Siiden sowie dem Ubergang der
Stralde Uber die Bahnlinie im Norden soll die Zufahrt, die die Bezeichnung Plan-
strale A tragt, Uber das Flurstlck 6/7 ins Baugebiet angelegt werden. Der Vor-
habentrager und Eigentimer des Flursticks 7/2 schliel3t mit den Eigentiimern
des Nachbargrundstlickes 6/7 einen Kaufvertrag Gber den Erwerb der Flache fir
die Verbindungsstrale. Der Kaufvertrag oder ein Vertrag zum Wegerecht muss
spatestens zum Satzungsbeschluss vorliegen, so dass die Voraussetzungen fir
die auRere Anbindung des Bebauungsplangebietes und damit die gesicherte Er-
schlieBung der Planung sichergestellt ist.

Die interne HaupterschlieBung des Plangebiets, Planstralle B, kreuzt innerhalb
des Gebiets die Plangebietszufahrt und Gbernimmt den gesamten ein- und aus-
gehenden Verkehr. Die Anliegerstralde, die parallel zur Peenestralde verlauft en-
det im Norden wie im Siden in Wendeanlagen.

Diese Wendeanlagen ermdglichen das Befahren durch ein dreiachsiges Mullfahr-
zeug (Wendehammer Bild 57, S.73 RASt 06).

Die Verkehrsflachen, ausgebildet als Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-
mung, beider Planstralen haben jeweils eine Breite von 8,00 m.

Die Verkehrsflachen sollen samtliche erschlieBungsnotwendigen Einbauten ent-
halten, wie eine niveaugleiche Mischverkehrsflache, die Entwasserungsanlagen,
die Flachen fur die Randbefestigung und die Straflenbeleuchtung. Im Ergebnis
sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass spater ein verkehrsberu-
higter Bereich mit Verkehrszeichen 325.1 / 325.2 der StVO eingerichtet werden
kann.

Stellplatze sollen oberirdisch auf der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache an-
geordnet werden. Diese Stellplatzanlagen kdnnen sowohl vor als auch zwischen
den Gebauden angelegt werden.

Die Stellplatze sind durchgangig in Senkrechtaufstellung vorgesehen. Die ni-
veaugleiche Mischverkehrsflache weist mit 5,50 m eine ausreichende Breite fur
das problemlose aus- und Einparken auf.

Fir den Einsatz der Feuerwehr stehen auf den Freiflachen des Plangebietes aus-
reichend bemessene Bewegungsflachen fur die Feuerwehrfahrzeuge, gemaf
der ,Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken - Fassung Au-
gust 2006“ zur Verfiigung. Vorhandene Leitungen diirfen nicht Gberbaut werden.
Bestandsleitungen und notwendige Leitungsumlegungen werden nach Be-
standsvermessung in die Planzeichnung eingetragen. Die Feuerwehr wird erst
im Beteiligungsverfahren sich zu dieser Thematik aufdern.




Offentlicher Personennahverkehr

Die Anbindung des Plangebietes an das ortliche Busliniennetz als Bestandteil
des regionalen offentlichen Personennahverkehrs erfolgt tber eine Bushalte-
stelle, die unmittelbar vor der Plangebietsgrenze an der Bundesstralle B 111
,B111/Peenestralke” liegt. Von hier ist die Verbindung in das gesamte OPNV-
Netz der Umgebung sichergestellt.

FuB- und Radwegeverkehr

Sudlich des Plangebiets verlauft entlang der B111 ein gemeinsamer Rad- und
FuRweg. Dieser Weg ist in der Regel von Fahrradfahrern und Fulgangern ge-
meinsam zu nutzen und verlauft abseits der Fahrbahn.

Dieser Weg ermdglicht eine Verbindung in dstlicher Richtung nach Zempin. Im
Westen bietet er Anschluss an die Strecke nach Litow im Stiden sowie an den
Kistenradweg im Norden.

2.5 Ver- und Entsorgung

Fir die Bereiche Elektrizitat, Trinkwasser, Loschwasser, Abwasser, Telekommu-
nikation und Abfallentsorgung sind die folgenden Rahmenbedingungen festge-
legt worden:

- Elektrizitat
Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischem Strom kann durch die
Einbindung in das Versorgungsnetz der Gemeinde Zinnowitz und der na-
heren Umgebung sichergestellt werden.
Der ortliche Versorger ist die E.ON Energie Deutschland GmbH.
Entstehende Kostenvereinbarungen fir die Netzerweiterung und die neu
zu schaffenden Anschlisse werden im Zuge von vertraglichen Vereinba-
rungen zwischen dem Vorhabentrager / Grundstiickseigentimer und dem
Versorgungsunternehmen getroffen.
Die Regelungen des Versorgungstragers flr Bepflanzungen im Bereich
der Leitungstrassen und ihrer Schutzstreifen sind zu beachten.
Sofern Trafostationen fir die Versorgung des Gebietes erforderlich wer-
den, so kénnen diese als Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2
BauNVO in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden. Sofern
die Standorte und Abmessungen bereits im Laufe des Planaufstellungs-
verfahrens feststehen sollten, werden entsprechende Flachen fur Versor-
gungsanlagen im Plan festgesetzt.

- Trinkwasser

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes liegt innerhalb von
Trinkwasserschutzgebieten. Es befindet sich auf der Grenze zwischen
Trinkwasserschutzzone Il und Trinkwasserschutzzone |lII.

Daher muss im Vorfeld die Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens unter
Berlcksichtigung der Belange des Trinkwasserschutzes bei der unteren
Wasserbehdrde abgefragt werden.

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel
Usedom betreibt das Wasserwerk Zinnowitz und ist fur die Versorgung
des Plangebietes mit Trinkwasser zustandig. Der Versorgungstrager wird




durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz die Trinkwasser-
versorgung mengen- und druckmaRig sicherstellen. Alle Grundstlcke des
Plangebietes unterliegen dem Anschluss- und Benutzungszwang gemaf
den Satzungen des Zweckverbandes und sind gemal} Beitragssatzung
beitragspflichtig. Der Zweckverband wird im Verfahren mitteilen, wann
eine Umsetzung maoglich ist.

Loschwasser

Gemal Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuer-
wehren des Landes Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) haben die Ge-
meinden die Léschwasserversorgung sicherzustellen. Die Bemessung
des Loschwasserbedarfs erfolgt nach Arbeitsblatt W 405 des DVGW. Die
Léschwasserbereitstellung gehért nicht zu den Aufgaben, die der Zweck-
verband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung von den Angeho-
rigen Stadten und Gemeinden Ubertragen bekommen hat. Diese Aufgabe
ist gemal dem Gesetz Uber den Brandschutz und die technischen Hilfe-
leistungen durch die Feuerwehr bei den Stadten und Gemeinden verblie-
ben. Der Zweckverband stellt jedoch die Entnahme von Léschwasser aus
dem o6ffentlichen Trinkwasserversorgungsnetz fur die Erstbrandbekamp-
fung sicher.

Abwasser

Die Schmutzwasserableitung erfolgt durch Anschluss an die 6rtliche Ka-
nalisation der Gemeinde Zinnowitz mit Anschluss an die verbandseigene
Klaranlage des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung Insel Usedom in Zinnowitz.

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser von Dach- und
Wegeflachen wird individuell auf den Grundsticken gesammelt und ver-
wertet bzw. der Versickerung zugefihrt. Eine Einleitung in das o6ffentliche
Kanalleitungsnetz, ggfs. unter Zwischenschaltung von Retentionsanla-
gen, muss mit der Unteren Wasserbehoérde bzw. dem Zweckverband In-
sel Usedom abgestimmt werden ist aber von vorneherein nicht vorgese-
hen.

Niederschlagswasser darf nach der Abwasseranschluss- und beseiti-
gungssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung Insel Usedom nicht in 6ffentliche Einrichtungen eingeleitet wer-
den. Der Zweckverband wird im Verfahren mitteilen, wann eine Umset-
zung maoglich ist.

Telekommunikation

Die Gemeinde Zinnowitz ist durch die Deutsche Telekom an das Tele-
kommunikationsnetz der Region angebunden.

Die Anlagen der Deutsche Telekom Netzproduktions GmbH verlaufen in
den Gehwegbereichen der angrenzenden o6ffentlichen StralRenrdume.
Die telekommunikationstechnische Versorgung des Plangebietes durch
die Deutsche Telekom AG (T-Com) ist nach Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien moglich. Dadurch ist die ortliche Festnetzversorgung im
Telefonbereich fir das gesamte Plangebiet sichergestellt. In gleicher
Weise wird der Zugang zu anderen Netzen von sonstigen elektronischen
Kommunikationsanbietern ermaoglicht.
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- Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung obliegt den damit beauftragten Entsorgungsunter-
nehmen entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises. Entsorgung
von Hausmlll erfolgt nach den flr die Gemeinde Zinnowitz Gblichen Be-
dingungen. Bodenaushub aus der Gebaudeerrichtung soll értlich wieder
eingebaut werden. Abbruch- und Aushubmafnahmen sind so vorzuberei-
ten und durchzuflihren, dass eine gemeinwohlvertragliche und geordnete
Abfallentsorgung sichergestellt werden kann. Bauabfalle (hier insbeson-
dere die vorhandenen Baustellenabfalle, der Bauchschutt und die Altab-
lagerungen von Baumaterial) sind zur Verwertung einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage zuzufuhren.

Die Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch Getrennterfassung
von mineralischen, hdlzernen und sonstigen Materialien vorbereitet wer-
den. Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind ab-
zusondern und durch hierfiir gesondert lizensierte Unternehmen zu ent-
sorgen.

2.6 Natur, Landschaft, Umwelt

Entsprechend dem Abwagungsgebot des § 1 Abs.5 und 6 BauGB sind die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermei-
dungs- und Kompensationsgrundsatzes verfahrensmafig und inhaltlich vollstan-
dig und abschlieliend auf der Ebene der Bauleitplanung zu klaren. Es mussen
deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten und baubedingten Projektwir-
kungen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschlieRend daruber zu
entscheiden, ob sich Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und
ob und in welchem Umfang fur unvermeidbare Beeintrachtigungen Kompensati-
onsmalfinahmen notwendig sind.

Zur Beurteilung der Situation von Natur, Landschaft und Umwelt wurde das Plan-
gebiet daher einer formlichen Umweltprifung im Sinne des § 1 Abs.6 Nr.7 und §
1a BauGB unterzogen. Im Zuge dessen wurden Moglichkeiten zur Vermeidung
bzw. der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
untersucht und bewertet. Die Ergebnisse der Umweltprifung wurden in einem
Umweltbericht niedergelegt, der in diese Planbegriindung im Anhang 1 eingeord-
net ist.

Zusammenfassend kommt der Umweltbericht zu der Erkenntnis, dass es durch
das Planvorhaben allenfalls zu geringen Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft kommen wird. Auch Wechselwirkungen unter den Schutzgltern flhren
nicht zu wesentlichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes.

Die verbleibenden nicht vermeidbaren Eingriffe werden im Bedarfsfall durch ge-
eignete Kompensationsmaflinahmen auflerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans Nr.44 ,Wohnanlage Ahlbecker Strale / Peenestralle” ausgegli-
chen.

In Bezug auf die Berlcksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften wird fol-
gendes ausgefihrt:

Nach § 7 Abs.2 Nr.13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschutzt:
- Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97

- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
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- Européische Vogelarten

- Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.1
BNatSchG aufgefihrt sind, darunter streng geschiitzt gem. § 7 Abs.2
Nr.14 BNatSchG

- Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97

- Arten des Anhanges |V der Richtlinie 92/43/EWG

- Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.2

BNatSchG aufgefiihrt sind.

Nach § 44 Abs.1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 und 6 sowie § 45

Abs.7 BNatSchG ist es verboten,

1. Wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. Wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogel-
arten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdérung liegt vor,
wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schutzten Arten aus der Natur zu enthehmen, zu beschadigen oder zu zersto-
ren.

4. Wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu bescha-
digen oder zu zerstoren.

In Bezug auf den Artenschutz, hier den Schutz von schitzenswerter Fauna und
Flora im Plangebiet wird deshalb der Standort untersucht.

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens sollen bisher unversiegelte Flachen
versiegelt und Biotope im Aufdenbereich verandert werden. Nach § 12 Abs. 1
Nr. 6 NatSchAG M-V stellt das Bauvorhaben einen Eingriff in Natur und Land-
schaft dar. Dieser Eingriff ist gemaf den Hinweisen zur Eingriffsregelung (MLU
M-V 2018) zu bilanzieren und zu kompensieren. Da auch Eingriffe in gesetzlich
geschitzte Einzelbdume oder Baumgruppen nach § 18 NatSchAG M-V zu er-
warten sind, mussen diese gemal dem Baumschutzkompensationserlass
(MLUV 2007) separat durch Realpflanzungen ausgeglichen werden.

Vor diesem Hintergrund werden die Aspekte des Bundesnaturschutzgesetzes
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (Arten, Lebensgemeinschaften, Biotope),
des Naturhaushaltes (Leistungs- und Funktionsfahigkeit) sowie die Vielfalt,
Schonheit und Eigenart von Natur und Landschaft und der Erholungswert im
Plankonzept abwagend bertcksichtigt.

Die Vorgaben auf Basis der festgestellten artenschutzrechtlichen Tatbestande
bezuglich Brutvogeln und Reptilien werden in den Plan eingestellt, um der Aus-
I6sung von Verbotstatbestanden gem. § 44 BNatSchG vorbeugend entgegenzu-
wirken und das Eintreten von Verbotstatbestanden von vorneherein zu vermei-
den.
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2.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege

a) Bodendenkmalpflege

Aus archaologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Funde
maoglich. Es sind daher folgende Hinweise Uber MaRnahmen zur Sicherung von
Bodendenkmalen in den Plan zu ibernehmen:

,Gemal § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verandern, an
einen anderen Ort verbringen oder die bisherige Nutzung andern will, wenn hier-
durch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beein-
trachtigt wird, einer Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehorde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der
Unteren Denkmalschutzbehérde und dem Landesamt fur Kultur und Denkmal-
pflege anzuzeigen. Wenn wahrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscher-
ben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hdlzer, Holzkonstruktionen, Bestat-
tungen, Skelettreste, Miinzen u.a.) oder auffallige Bodenverfarbungen, insbeson-
dere Brandstellen entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 des
DSchG M-V unverzugliche der Unteren Denkmalschutzbeh6rde anzuzeigen.

Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs.1 DSchG M-V fur den Entdecker, den Leiter
der Arbeiten, den Grundeigentimer oder zufalligen Zeugen, die den Wert des
Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs.3 DSchG M-V in unverandertem
Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.”

b) Baudenkmalpflege

Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Nachbarschaft sind keine Baudenk-
male vorhanden.

Nach § 1 Abs.3 DSchG M-V sind bei 6ffentlichen Planungen und MalRnahmen
die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu bericksichtigen.

Bei der Abwagung ist eine Erhaltung und sinnvolle Nutzung der Denkmale anzu-
streben.
Die folgenden Hinweise sind im Zuge des Planverfahrens bertcksichtigt:

1. Die BaumaRnahmen sind so durchzufiihren, dass es zu keiner Beeintrach-
tigung bzw. Zerstérung der Baudenkmale kommt.

2. Jegliche bauliche Malinahmen bzw. Veranderungen am Baudenkmal be-
dirfen, sofern sie nicht der Baugenehmigungspflicht unterliegen, der denk-
malrechtlichen Genehmigung gem. § 7 Abs.1 DSchG M-V. Der Antrag mit
Malnahmenbeschreibung (denkmalpflegerische Zielstellung) ist bei der
Unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises einzureichen.

3. Far die Durchfuhrung eines Vorhabens gem. § 1 Abs.3 i. V. mit § 4 Abs.2
Nr.6 DSchG M-V ist die vorherige Beteiligung des Landesamtes fur Kultur
und Denkmalpflege als Trager 6ffentlicher Belange erforderlich.

2.8 Kampfmittel

Das Landesamt fir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Kata-
strophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) weist regelmaRig auf
Folgendes hin:
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,GemafR § 52 LBauO M-V ist der Bauherr fir die Einhaltung der 6ffentlich-recht-
lichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflich-
ten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fir auf der Baustelle arbeitende Per-
sonen so weit wie mdglich auszuschlieen. Dazu kann auch die Pflicht gehoéren,
vor Baubeginn Erkundungen uber eine mogliche Kampfmittelbelastung des Bau-
feldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbe-
lastungsauskunft) der in Rede stehenden Flache ist geblhrenpflichtig beim Mu-
nitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten.”

2.9 Boden

Im Rahmen des weiteren Planungsverfahrens wird eine Baugrunduntersuchung
angestrebt.
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3. PLANUNGSBINDUNGEN

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 44 ,Wohnanlage Ahlbecker Stral3e /
Peenestralie” der Gemeinde Zinnowitz ist vor Inkrafttreten des Bebauungsplans
dem stadtebaulichen Aulienbereich gem. § 35 BauGB zuzurechnen.

Far die bauliche Nutzung des Gelandes ist daher die Aufstellung eines verbindli-
chen Bauleitplans zwingendes Erfordernis. Die Gemeinde Zinnowitz hat dement-
sprechend die Aufstellung des Bebauungsplans Nr: 44 ,Wohnanlage Ahlbecker
Stralle / Peenestrale” in der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.11.2023
beschlossen.

Es handelt sich vorliegend nicht um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung
gem. § 13a BauGB, so dass insofern das beschleunigte Verfahren nicht zur An-
wendung kommen kann.

Das Planverfahren wird entsprechend der MalRgaben nach den §§ 1 bis 4c
BauGB im Normalverfahren mit Durchfihrung einer Umweltprifung und der Er-
stellung eines Umweltberichtes durchgefuhrt

3.2 Landes- und Regionalplanung

3.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Im Landesraumentwicklungskonzept Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) wer-
den die Ziele der Raumordnung und Landesplanung festgelegt.

Fir die Gemeinde Zinnowitz sind unter anderem die folgenden Ziele maflRgebend:
Zinnowitz befindet sich

- im Randbereich des Ordnungsraums des Oberzentrums Greifswald
- im Mittelbereich des Mittelzentrums Wolgast

- im Vorbehaltsgebiet Tourismus

- im Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege

- im Vorranggebiet Kisten- und vorbeugender Hochwasserschutz

- im Vorbehaltsgebiet Trinkwasser

Zinnowitz ist Uber die Bundesstrale B 111 an das Uberregionale Stralennetz
angeschlossen. Diese Bundesstralie hat ihren Startpunkt seit 2002 rund 2 Kilo-
meter westlich von Giutzkow an der Autobahn A 20 und verlauft bis zur B 110 in
der Nahe von Mellenthin, wo sie endet.
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3.2.2 Regionales REP

Das regionale Raumentwicklungsprogramm enthalt gemaf § 5 Landesplanungs-
gesetz M-V die Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf regionaler

Ebene.

In Bezug auf das Ostseebad Zinnowitz sind die folgenden Darstellungen und Re-
gelungen getroffen:

Die Gemeinde Zinnowitz gehort zu den Umlandgemeinden des mecklen-
burgischen Teils des Ordnungsraums Greifswald

Die Gemeinde Zinnowitz ist ein Grundzentrum. Grundzentren sollen als
Standorte fur die Versorgung der Bevodlkerung ihres Nahbereiches mit
Guatern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs gesichert
und weiterentwickelt werden.

Die Gemeinde Zinnowitz befindet sich in einem Gebiet, das als Raum mit
gunstiger wirtschaftlicher Basis klassifiziert wird.

Die Gemeinde Zinnowitz liegt in einem Tourismusentwicklungsraum. Zu
diesem Gebiet gehdren die Gemeinden entlang der Au3enkUste der Insel
Usedom von Karlshagen bis Heringsdorf. Hier sollen die Moéglichkeiten
fur eine verstarkte touristische Entwicklung genutzt und zusatzliche An-
gebote geschaffen werden.

Die Gemeinde Zinnowitz stellt einen Schwerpunkt fir den Kultur- und
Stadtetourismus in der Planungsregion Vorpommern dar. In diesem Be-
reich soll das kulturelle und kulturhistorische Potenzial der Region gezielt
zur Forderung des Kultur- und Stadtetourismus sowie zur Gestaltung der
Kulturlandschaft genutzt werden.

Der Siedlungsflachenbedarf ist vorrangig innerhalb der bebauten Ortsla-
gen durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie durch Umnut-
zung und Verdichtung von Siedlungsflachen zu decken.

Die Gemeinde Zinnowitz grenzt an das Vorbehaltsgebiet Naturschutz und
Landschaftspflege. Hier sind den Funktionen Natur und Landschaft ein
besonderes Gewicht beizumessen und bei raumbedeutsamen Planun-
gen, MaRnahmen und Vorhaben besonders zu berlcksichtigen.

Die Lage der Gemeinde Zinnowitz im Naturpark, einem Grof3schutzge-
biet, unterstreicht ihre bedeutende Rolle bei der Erhaltung der Kulturland-
schaft.

Die Gemeinde Zinnowitz liegt im Vorranggebiet Kusten- und vorbeugen-
der Hochwasserschutz. In den Kuistenschutzbereichen, die als Vorbe-
haltsgebiete definiert sind, missen samtliche Planungen und Maf3nah-
men die Anliegen und Erfordernisse des Kistenschutzes bericksichtigen.
Die Gemeinde Zinnowitz liegt an der Uberregionalen Stral3enverbindung
der Bundesstralte B 111 zwischen Gutzkow und Mellenthin.

In Vorbehaltsgebieten Trinkwasser sind alle Planungen und MalRnahmen
so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung fur
den Trinkwasserschutz moglichst nicht beeintrachtigt werden.

Im Zuge des Planaufstellungsverfahrens wird eine landesplanerische Stellung-
nahme des Amtes fur Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erforder-

lich.
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3.3 Flachennutzungsplanung

Der bestehende Flachennutzungsplan der Gemeinde Zinnowitz aus dem Jahr
2004 stellt das Plangebiet zum Teil als gemischte Bauflache (M) und als Flache
fur die Landwirtschaft dar. Hierbei sind vom Plangebiet, das sich tber eine Flache
von 2,1 ha erstreckt, ca. 7.000 m? der gemischten Bauflache zuzurechnen. Dem-
entsprechend befinden sich etwa 14.000 m? in der Flache fir die Landwirtschaft.
Nérdlich des Plangebiets, jenseits der Bahntrasse, liegt eine Grinflache mit Dau-
erkleingarten. Diese Flache entwickelt sich aus einem Gebiet mit Wohnbaufla-
chen heraus. Sudlich erstrecken sich gemischte Bauflachen M, die sich von dort
nach Westen entlang der HaupterschlieBungsstralle der Stadt, der B 111, aus-
dehnen. Die Landwirtschaftsflache ist siedlungsstrukturell eingebunden. Westlich
unmittelbar an der Peenestralte anliegend, befinden sich bauliche Ansatze inner-
halb der L-Flache. Hiermit ist die Weiterentwicklung des westlich angrenzenden
Wohnbereichs an dem Gormitzer Weg und Gnitzer Weg vorgezeichnet. Sudlich
geht die Darstellung in das M-Gebiet tGber, ndrdlich findet die Flache ihre Begren-
zung in der Bahnlinie.

Bebauungsplane sind gemal § 8 Abs.2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan
(FNP) zu entwickeln. Insofern ist fraglich, ob die beabsichtigte Festsetzung eines
Allgemeinen Wohngebietes (WA) im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr.44 ,Wohnanlage Ahlbecker Strale / Peenestralle” als aus dem FNP entwi-
ckelt angesehen werden kann Sofern dies nicht bestatigt werden kann, ware der
Flachennutzungsplan im Parallelverfahren zu andern.

AuRerdem verlauft etwa mittig durch das Plangebiet die Grenze der Trinkwasser-
schutzzone Il und lIl.

Ausschnitt FNE’_ =Zinnowitz
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34 Immissionsschutz

Im Rahmen der Bauleitplanung ist es eine wesentliche Aufgabe, die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit der
Wohn- und Arbeitsbevolkerung zu bertcksichtigen (§1 Abs.6 Nr.1 BauGB). Da-
nach sind Nutzungen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen auf schutzbedurftige Gebiete, wie zum Beispiel Wohngebiete, soweit wie
madglich vermieden werden.

Im vorliegenden Fall des Bebauungsplangebietes Nr. 44 der Gemeinde Ostsee-
bad Zinnowitz sind als schadliche Umwelteinwirkungen ausschlie3lich mogliche
Larmemissionen relevant.

Hierzu ist beabsichtigt, dass im Zuge des Planaufstellungsverfahrens die schall-
technischen Auswirkungen der ortlichen Situation auf das geplante Wohngebiet
zu untersuchen. Die zu untersuchenden Larmquelle sind zum einen die Bundes-
stralle B 111, die unmittelbare sudlich des Plangebietes entlangfiihrt. Zum ande-
ren werden die mdglichen Larmemissionen, die von der Trasse der Inselbahn auf
das Plangebiet einwirken, zu untersuchen sein.

Die Ergebnisse der diesbezuglichen Untersuchungen stehen noch aus. Die Pla-
nung hat jedoch bereits vorab mdgliche immissionsmindernde planerische MaR-
nahmen vorgesehen, die spater durch die Untersuch8ngsergebnisse konkreti-
siert bzw. erganzt werden.

Aktive LarmschutzmafRnahmen

Als Umsetzung aktiver LarmschutzmalRnahmen zum Schutz vor dem Stral3en-
larm, verursacht durch die Trasse der B 111 ,Ahlbecker Stral3e“ wird vorab be-
reits eine Flache flr die strallenbegleitende Anlage eines Larmschutzwalles/ei-
ner Larmschutzwand an der sudlichen Plangebietsgrenze durch Festsetzung ei-
ner Grunflache und der Signatur fur ,Ma3nahmen fur Vorkehrungen zum Schutz
gegen schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes" festgesetzt.

Zudem soll in diesem Bereich ein Parkhaus entstehen, das den gréiten Teil des
notwendigen Stellplatzbedarfes aus dem Plangebiet aufnehmen kann. Der Bau-
korper des Parkhauses wirkt durch seine Masse und Hohe selbst larmschutzend
fur die dahinterliegende Wohnbebauung.

Inwieweit auch am Nordrand des Plangebietes aktiver Larmschutz gegenuber
der Bahntrasse vorgesehen werden muss, kann sich erst im weiteren Verlauf des
Planverfahrens herausstellen.

Passive LarmschutzmafRnahmen

Sofern mit aktiven LarmschutzmafRnahmen nicht lickenlos gewahrleistet werden
kann, dass an jeder Stelle des Plangebietes die geforderten Immissionsricht-
werte flir WA-Gebiete eingehalten werden kénnen, muss mithilfe von passiven
Larmschutzmalinahmen nachgesteuert werden. Diese bedeutet, dass auf der
Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen Festsetzungen entwickelt
werden muissen, durch die sichergestellt werden kann, dass die nach auf3en ab-
schlieBenden Bauteile der Wohnungen entsprechende Schallschutzklassen er-
reichen. Auch hierzu gilt, dass nahere Ausflihrungen erst nach Vorlage der
schallschutztechnischen Untersuchungsergebnisse maglich sind.
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3.5  Trinkwasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone Il und Il der
Wasserfassung Zinnowitz (Kreistag Wolgast, Beschluss Nr. 17-2/74 vom
25.07.1974). Die Schutzzonen der Wasserfassung Zinnowitz wurden auf der
Grundlage des Wassergesetzes der DDR vom 17.04.1963 festgelegt und sind
durch §136 Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG MV*) in ih-
rer Gultigkeit bestatigt worden. GemaR § 52 Wasserhaushaltsgesetz in Verbin-
dung mit dem DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 101, dass per Erlass des Um-
weltministers als flir Mecklenburg-Vorpommern verbindlich eingeflihrt wurde,
sind in Wasserschutzgebieten bestimmte Handlungen verboten bzw. fur be-
schrankt zulassig erklart worden. So weisen das Errichten und Erweitern von
baulichen Anlagen mit Eingriffen in den Untergrund in der Trinkwasserschutz-
zone |l ein sehr hohes Gefahrdungspotenzial im Hinblick auf das Grundwasser
auf und sind daher in der Regel nicht tragbar. Fur die Wasserfassung Zinnowitz
liegt beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel
Usedom eine Neuberechnung der Trinkwasserschutzzonen vor.

Das Gebiet liegt damit ebenso innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwasser.
Nach dem Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) gilt
dort folgendes: ,In Vorbehaltsgebieten Trinkwasser sind alle Planungen und
Malinahmen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeu-
tung fur den Trinkwasserschutz moglichst nicht beeintrachtigt werden.*

Nach dem Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG)

Vom 30. November 1992 § 136 Abs. (3) kann die zustandige Wasserbehdrde
kann auf Antrag von den Verboten und Nutzungsbeschrankungen Ausnahmen
zulassen.
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4. PLANUNGSKONZEPT

4.1 Ziele und Zwecke der Planung

Der vorrangige Zweck des Bebauungsplans besteht darin, einen hochwertigen
Wohnstandort zu etablieren, der der starken Nachfrage nach Wohnraum in Zin-
nowitz gerecht wird.

Das Gelande des geplanten Gebiets ist bislang ganzlich ungenutzt.

Insbesondere soll der Plan auf die ortliche Wohnraumnachfrage reagieren und
Wohnraum vorrangig fur das Personal im Hotel- und Gastronomiegewerbe, junge
Familien, Senioren sowie andere Gruppen mit Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum schaffen. Die neue Wohnsiedlung soll den unterschiedlichen Wohnbedirf-
nissen verschiedener Bevdlkerungsgruppen gerecht werden, die in Zinnowitz
Wohnraum suchen.

Das neue Wohngebiet soll eine Erweiterung des bestehenden Wohngebiets im
Westen sein. Der Zugang zum Gebiet soll ausschliel3lich Uber die "Peenestralie”
erfolgen. Etwa in der Mitte der Straldenlange zwischen der Kreuzung der Gemein-
destral’e mit der B 111 "Ahlbecker Stral’e" im Suden und der Bahnlinie im Nor-
den ist die Zufahrt zum Baugebiet Uber das Flurstlick 6/7 geplant.

Die geplante Wohnsiedlung soll alle Anforderungen an eine umweltfreundliche,
sozial gerechte und nachhaltige Siedlungsentwicklung erfullen. Dabei soll unter
Einbeziehung der politischen Gremien, der Gemeindeverwaltung und der inte-
ressierten Burger eine Wohnsiedlung entstehen, die sich stadtebaulich und ge-
stalterisch harmonisch in Zinnowitz einfiigt.

Innerhalb des geplanten Gebiets wird die Zufahrt auf die interne Haupterschlie-
Bungsstralie treffen, die den gesamten Verkehr des Gebiets aufnimmt und ver-
teilt. Die parallel zur Peenestralie verlaufende Anliegerstralle, die im Norden und
Siuden in Wendeanlagen endet, soll verkehrsberuhigt gestaltet werden, um im
Gebiet maximale Verkehrssicherheit sowie Wohnruhe und eine angenehme Auf-
enthaltsqualitat im 6ffentlichen und halboffentlichen Raum zu gewahrleisten.

Das Ziel der Planung ist es, eine breite Vielfalt an Wohnraum anzubieten, der
verschiedene Bevolkerungsschichten anspricht, angefangen bei Doppelhausva-
rianten und Reihenhauszeilen bis hin zu Mehrfamilienhdusern in Form von Stadt-
villen. Unterschiedliche WohnungsgroRen, Ausstattungen und Ausrichtungen
nach Himmelsrichtungen sollen eine breite Palette an Wohnmdoglichkeiten schaf-
fen, die auf diverse Bevdlkerungsgruppen abzielen.

Das Wohngebiet soll insgesamt eine ruhige Atmosphare haben, die von wenig
innerem Fahrverkehr beeintrachtigt wird.

Die bauliche Entwicklung des geplanten Gebiets wird von einem integrierten
Grunkonzept begleitet, das dem Vorhaben einen naturverbundenen und griinen
Charakter verleiht und somit harmonisch in die umgebende Landschaft integriert.
Dazu gehort auch eine begrunte Larmschutzwand entlang der B 111 sowie ein
Abstandsstreifen von 20 Metern Breite zwischen der Bebauung und der
Bahntrasse. Ein zentral gelegener Kinderspielplatz ist ebenfalls vorgesehen.
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4.2 Stadtebauliche Grunddaten

Flache des Plangebietes : 20.901 gm
davon : Nettobauland, gesamt 15.982 gm
Verkehrsflache besond. Zweckbest. 2.335qm
Griinflache A 1725 gm
Griinflache B 472 qm
Griinflache C 387 gm
Griinflachen, gesamt 2.584 qm
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5. PLANINHALT (Abwéaqung und Begriindung)

5.1 Nutzung der Grundstiicke

5.1.1 Art der baulichen Nutzung:

Allgemeines Wohngebiet (WA) gemaR § 4 BauNVO

Im gesamten Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 4 des Ostseebads Zinnowitz
,Wohnanlage Ahlbecker Stral3e / Peenestralle” ist als Art der baulichen Nutzung
ein allgemeines Wohngebiet gemal § 4 BauNVO geplant.

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulassig sind:
1. Wohngebaude,
2. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:
2. Sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fiur Verwaltungen,

Nicht zulassig sind:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen,

Aus dem Zulassigkeitskatalog des § 4 Abs.2 BauNVO sind alle generell zulassi-
gen Nutzungen im Plangebiet zugelassen.

Aus dem Zulassigkeitskatalog des § 4 Abs.3 BauNVO kdnnen nur die Anlagen
der Nrn. 2 und 3 ausnahmsweise zugelassen werden. Die Anlagen der Nrn. 1, 4
und 5 sollen im Plangebiet nicht zugelassen werden. Die Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) sollen ausdrucklich nicht zugelassen
werden, weil die Gemeinde ein Uberragendes Interesse daran hat, im Plangebiet
ausschlief3lich Wohnraum fur unterschiedliche und bedarfsgerechte Wohnbe-
dirfnisse in der Gemeinde zu errichten. Sie muss insbesondere gegen das Prob-
lem der Umwandlung von Wohnraum zur dauerhaften Wohnnutzung in Ferien-
wohnungen vorgehen. Dieser Trend hat dazu gefuhrt, dass trotz Neubautatigkeit
in der Gemeinde dauerhafter Wohnraum nur in begrenztem Umfang entsteht, da
Uberwiegend Ferienwohnungen errichtet werden. Um im Plangebiet des Bebau-
ungsplans Nr. 44 ,Wohnanlage Ahlbecker Stral’e / Peenestral’e“ von vorneher-
ein eine touristische Nutzung auszuschlieRen und den eindeutigen Vorrang von
dauerhaftem Wohnen einzurdumen, soll auch die Zulassung von Betrieben des
Beherbergungswesens aller Art ausdrucklich nicht zugelassen werden.

Bei den Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen handelt es sich um Anla-
gen, die entweder einen sehr grofen Flachenanspruch oder, wie im Falle der
Tankstellen einen Stér Grad aufweisen, der —auch angesichts der beabsichtigten,
vorrangig der Wohnnutzung dienenden Ausrichtung des Plangebietes — nicht an-
gemessen erscheint. Zur Verhinderung der Auswirkungen, die die Ansiedlung
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solcher Betriebe im Plangebiet hatten, werden sie von der Zulassigkeit ausge-
schlossen.

Der Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, Tankstellen sowie
Gartenbaubetrieben wird auf Grundlage von § 1 BauNVO (5) getroffen.

5.1.2 MaR der baulichen Nutzung:

In Bezug auf das Mal} der baulichen Nutzung wird fir das Gesamtgebiet einheit-
liche Grundflachenzahl von 0,3 sowie eine Geschossflachenzahl von 1,2 festge-
legt.

Die Anzahl der Vollgeschosse als Hochstmald wird auf IV festgesetzt.

5.2 Bauweise

Im gesamten Plangebiet wird offene Bauweise gemal § 22 Abs.2 BauNVO fest-
gesetzt.

5.3 Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfliche

Der Bebauungsplan setzt im gesamten Plangebiet die Uberbaubaren Grund-
stiicksflachen nach der beabsichtigten Bebauungsstruktur fest und schafft damit
eine Reihe von unterschiedlich zugeschnittenen, grof3zliigigen Baufeldern, die
unter Einbeziehung eines gewissen Platzierungsspielraums die angestrebte Be-
bauung ermdglichen soll. Die einzelnen Baufelder sind mit Baugrenzen begrenzt.

Die Grolie der Baufelder Iasst zudem die weitere Platzierung von privaten Grin-
flachen, Terrassen, PKW-Stellplatzen, Fahrradstellplatzen sowie die Aufstellung
von Mullbehaltern zu.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen sind Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Bauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern in den Abstandsflachen zugelassen werden kdnnen, allge-
mein zuldssig.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind bauliche Anlagen und Einrichtungen un-
tergeordneter Art, die dem Nutzungszweck, der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstucke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht
widersprechen.
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5.4  Offentliche Verkehrsfliche

Das Plangebiet erhalt ausgehend von der Zu- und Abfahrt der ,Peenestralie” eine
innere ErschlieBung, die als offentliche Strallenverkehrsflache festgesetzt ist.

Die Planstral’e A nimmt die Zufahrt von der ,Peenestrale” auf und verteilt den
innergebietlichen Verkehr auf einen inneren ErschlieBungsstrang (Planstral3en
B). Sie weist eine Breite der Verkehrsflache von 8,00 m auf und verlauft orthogo-
nal zur ,Peenestralle” im Westen des Gebiets.

Die Planstralle B zweigt als Erschlielungsstralle von der Planstralle A in dstli-
cher Richtung ab. Auch sie erhalt eine Breite der Verkehrsflache von 8,00 m. Sie
dient der Erschliefung des gesamten Baugebiets. Gleichzeitig erschlief3t sie die
Stellplatzanlagen die zwischen der zu planenden Bebauung liegen, die dem
Nachweis der Stellplatzverpflichtung der gesamten zukinftigen Bewohnerschaft
des Plangebietes dienen soll. An beiden Seiten endet sie in jeweils einem Wen-
dehammer, der das Wenden von durch dreiachsigen Mullfahrzeug (Wendeham-
mer Bild 57, S.73 RASt 06) ermdglichen soll.

Die Stralie weist ihrer Bedeutung entsprechend einer Breite der Verkehrsflache
von 8,00 Metern auf.

Alle Stralen im Plangebiet sollen verkehrsberuhigt als niveaugleiche Mischver-
kehrsflachen ausgebildet werden, so dass alle Verkehrsteilnehmer sich gleichbe-
rechtigt im 6ffentlichen Raum bewegen und aufhalten kénnen.

5.5 Griinflachen

Der Bebauungsplan reserviert drei Flachen als Griinanlagen. Eine 20 Meter
breite Grinzone entlang der ndérdlichen Grundstlicksgrenze, gegenuber der
Bahntrasse, dient als Puffer zwischen der Bahn und dem Wohngebiet.

Am sudlichen Rand des geplanten Gebiets ist die Schaffung eines Kinderspiel-
platzes vorgesehen. Dieser Standort bietet die Mdéglichkeit fur kindgerechtes
Spielen fernab vom unkontrollierten Fahrverkehr und innerhalb eines Bereichs,
der aufgrund der umliegenden Bebauung eine gute soziale Uberwachung ge-
wabhrleistet.

Entlang der sudlichen Grenze des Plangebiets wird eine lineare Grinflache fest-
gelegt. Im Rahmen einer Larmschutzuntersuchung kann tberprift werden, ob es
notig ist, eine zusatzliche aktive Larmschutzmal3nahme anzustreben. Eine Op-
tion ware die Errichtung einer begriinten Larmschutzwand entlang dieser Flache,
um das geplante Gebiet von der B 111 abzuschirmen und so den Verkehrslarm
zu reduzieren.
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6. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

6.1 Auswirkungen auf ausgeiibte Nutzungen

Im Rahmen der Bauleitplanung ist es eine wesentliche Aufgabe, die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit der
Wohn- und Arbeitsbevolkerung zu berticksichtigen (§1 Abs.6 Nr.1 BauGB). Da-
nach sind Nutzungen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen auf schutzbedirftige Gebiete, wie zum Beispiel Wohngebiete, soweit wie
madglich vermieden werden.

Im Bebauungsplangebiet Nr. 44 der Gemeinde Zinnowitz sind potenzielle
Larmemissionen die einzigen als schadlich betrachteten Umwelteinwirkungen.
Eine schalltechnische Untersuchung kann zeigen, dass durch gangige passive
Larmschutzmalnahmen sowie aktive LarmschutzmalRnahmen eine vertragliche
Koexistenz zwischen der Bahnlinie und der Bundesstral3e im geplanten Wohn-
gebiet gewahrleistet werden kann.

6.2 Gemeinbedarfseinrichtungen

Durch das geplante Wohngebiet kénnen ca. 150 zusatzliche Wohneinheiten ent-
stehen. Hieraus ergibt sich durchaus ein Zuwachs an offentlichen Infrastruktur-
malinahmen. Diese kdnnen im Rahmen der Bauleitplanung nicht abschlielend
beziffert werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass Ausbaumalinahmen am
Bestand der sozialen Infrastruktur erforderlich werden kénnen. In dieser Frage
mussten weitere Festlegungen ggf. in einem begleitend abzuschlieRenden stad-
tebaulichen Vertrag vereinbart werden.

6.3 Verkehr

Nach Durchfuhrung der Planung ist mit einer Zunahme von Pkw-Verkehr zu rech-
nen. Diese Zunahme bewegt sich aber in einem Rahmen, der fir den Ort als
durchaus vertraglich bezeichnet werden kann.

Méglicherweise sind im Zuge der Neubautatigkeit Anpassungsmaflinahmen an
der Strale ,Peenestralle” vorzunehmen. Falls hier Regelungen erforderlich sein
werden, werden diese im begleitend abzuschlielenden stadtebaulichen Vertrag
/ Durchfuihrungsvertrag verbindlich zwischen Vorhabentrager und der Gemeinde
Zinnowitz vereinbart.

6.4 Ver-und Entsorgung

Die ortlichen Versorgungstrager stellen die erforderliche und zum gréften Teil
bereits vorhandene Infrastruktur bedarfsgerecht zur Verfigung bzw. sorgen
durch Netzerganzungen fir den Anschluss des Plangebietes an die 6rtlichen Ver-
sorgungsnetze und die notwendigen Entsorgungsleitungen.
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6.5 Natur, Landschaft, Umwelt

Es ist damit zu rechnen, dass ohne Umsetzung der Planinhalte die Sukzessi-
onsflache auch weiterhin bestehen wiirde. Sie wirde ohne Nutzung weiter fort-
schreiten. Die Nutzungsintensitat des Plangebietes wiirde in etwa gleichbleiben.
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse wurde eine umfassende
faunistische Bestandsaufnahme durchgefiihrt (siehe Anhang zur Planbegriin-
dung / Anhang zum Umweltbericht).

Eine mogliche Betroffenheit durch baubedingte Einwirkungen (wie z.B. Baufeld-
freimachung, Lebensraumverlust und Stérungswirkungen) wurde flr die Repti-
lienarten Zauneidechse und Schlingnatter sowie fiir potenziell im Untersu-
chungsgebiet brutende Vogelarten festgestellt.

Dariiber hinaus sind durch die Uberbauung geeigneter Habitate und Brutplatze
anlagebedingte Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestatten nicht auszu-
schlielRen. Im Rahmen von Gehdlzrodungen kénnte es ebenfalls zu einem Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten potenziell vorkommender Fleder-
mause kommen. Da es innerhalb des Geltungsbereiches Strukturen gibt, die
dem Nachtkerzenschwarmer als Lebensraum dienen konnten, kann eine Verlet-
zung oder Totung von Individuen wahrend der Bautatigkeiten ebenfalls nicht
ausgeschlossen werden. Da Fral3pflanzen im Rahmen der Biotopkartierung
nachgewiesen wurden, kann durch eine Vegetationssteuerung (Mahd) eine To-
tung von Individuen und Entwicklungsformen verhindert werden.

Die darin ermittelten Konflikte mit dem Artenschutz, die durch die Planung ent-
stehen konnen wurden darin identifiziert und auf der Grundlage eines ,Worst-
Case-Ansatzes" vermeidungs-, Minimierungs- und kompensationsmafnahmen
entwickelt, die im Bebauungsplan festgesetzt oder im begleitenden stadtebauli-
chen Vertrag verbindlich vereinbart werden, so dass durch die Planung keine
Verstéle gegen das Bundesnaturschutzgesetz und hier insbesondere gegen
die Verbote des § 44 BNatSchG verbleiben. An dieser Stelle wird auf die zu er-
wartenden vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen) einge-
gangen.

Nr. Mafnahmenkurzbeschreibung Arten-gruppe

MaRnahmen zur Vermeidung

V CEF 1 Ausbringung von kinstlichen Nisthilfen Fledermause

V CEF 2 Berlcksichtigung von Bauzeitrdumen au- Brutvogel
Rerhalb der Brutperiode und Ausgleichs-
mafRnahmen fur Hohlen- und Nischenbriter

V CEF 3 Absammeln und Umsetzen der betroffenen Reptilien
Zauneidechse oder der Schlingnattern
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V CEF 4 Vegetationssteuerung (Mahd) um eine To6- Schmetter-
tung von Individuen und Entwicklungsfor- linge
men zu verhindern

Im Untersuchungsgebiet wird eine Habitateignung fir Amphibien, Fische und
Mollusken sowie fur Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ausge-
schlossen. Nachweise fir semiaquatische Saugetiere liegen aulerhalb des na-
heren Untersuchungsgebiets. Zudem fehlen innerhalb der Flachen des B-Plans
44 geeignete artspezifische Habitatelemente, wodurch das Vorkommen weite-
rer Sdugetiere aufgrund ihrer Verbreitung und Habitatpraferenzen im Untersu-
chungsgebiet ausgeschlossen werden kann.

Im Untersuchungsgebiet und im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 44 wurden
gesetzlich geschiitzte Biotope nach §§ 18 bis 20 NatSchAG M-V festgestellt.
Die Uberbauung dieser Biotope stellt einen Eingriff dar, fiir den eine Ausnahme-
genehmigung nach §§ 18 bis 20 NatSchAG M-V beantragt werden muss.

Die untere Naturschutzbehdrde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen, wenn die Beeintrachtigungen der Biotope oder Geotope ausgeglichen wer-
den kénnen.

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde werden Ausgleichsmal3-
nahmen durch eine Realpflanzung beziehungsweise durch eine Ersatzzahlung
durchgeflhrt.

.6.6 Kosten und Finanzierung

Die Kosten flr die Vorbereitung der MalRnahmen und die Planung zur Anpassung
des Baurechts an die ortlich vorhandenen Gegebenheiten tragt alleine der
Grundstuckseigentimer des Plangebietes und Initiator der Planung. Die Kosten
der ErschlieBung und der HochbaumafRnahmen sind ebenfalls durch den Inves-
tor zu tragen. Alle diese Dinge sind in der Planung zu bertcksichtigen und in den
zu schlieRenden stadtebaulichen Vertrag aufzunehmen.

Die Hohe der Kosten und die zu tragenden Verpflichtungen im Einzelnen regelt
ein noch abzuschlieRender stadtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Zin-
nowitz und dem Grundsttickseigentimer und Planungsinitiator.

Dieser Vertrag ist nach Abschluss der Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 und 4
BauGB und vor dem Satzungsbeschluss abzuschlie3en.

Der Gemeinde Zinnowitz entstehen dementsprechend neben dem allgemeinen
verwaltungstechnischen Aufwand bei Bauleitplanverfahren keine dartberhinaus-
gehenden Kosten und zwar weder fur die Schaffung des Baurechtes noch bei der
anschlielRenden Realisierung der Malinahmen.
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1.

VERFAHREN

Die Gemeinde Zinnowitz hat im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens fol-
gende Beschlisse gefasst und dabei die folgenden Aspekte gepruft und behan-

delt:

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Zinnowitz hat in ihrer
offentlichen Sitzung am den Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr.44 ,Wohnanlage Ahlbecker Stralle /
Peenestralie” gefasst. Der Beschluss wurde am
ortsublich bekannt gemacht.

Frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1)

Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte am
im Rahmen einer 6ffentlichen Sitzung der Gemein-
devertretung. Die Offentlichkeit wurde in Form einer Blrgerversammlung
Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lésungen, die fur die Neugestaltung des Gebiets in Be-
tracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 6f-
fentlich unterrichtet.

Entwurfsbeschluss

Der Uberarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde am

von der Gemeindevertretung der Gemeinde Zin-
nowitz als Grundlage fir die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB und die Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.

Offentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand wurde
vom bis zum offentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden ortsiblich am

bekannt gemacht.

Beteiligung der Behdrden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Behdrden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemaf §
4a Abs. 2 BauGB zeitgleich mit der 6ffentlichen Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB. Die Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich durch die Planung berthrt werden kann, wurden
mit Schreiben vom von der Planung unterrichtet
und zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand
aufgefordert.

Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Die im Rahmen der 6ffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregun-
gen sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behdrden und Trager 6f-
fentlicher Belange wurden von der Gemeindevertretung der Gemeinde
Zinnowitz in 6ffentlicher Sitzung am behandelt. In
der gleichen Sitzung wurde der Bebauungsplan in der Fassung vom
als Satzung beschlossen. Die Begriindung wurde

gebilligt.

Ausfertigung, offentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan wurde am . ausgefertigt und
ist durch ortsubliche Bekanntmachung vom in

Kraft getreten.
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8. RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geadndert worden ist

- Gesetz iUber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 153)
geandert worden ist

- Verordnung iliber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunut-
zungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist

- Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58),
zuletzt gedndert Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S.
1802)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S.344, 2016
S.28) zuletzt geandert durch Gesetz vom 9. April 2024 (GVOBI. M-V
S. 110)
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1 Einleitung
Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitzt hat mit Beschluss vom # die Bauleitplanung fur

den Bebauungsplan Nr. 44 ,Wohnanlage Ahlbecker StralBe / Peenestrale*

(nachfolgend B-Plan Nr. 44) aufgestellt.
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt an der B 111 &stlich des Abzweigs
~Peenestrale“ und umfasst die Flursticke Ostseebad Zinnowitz, Gemarkung
Zinnowitz, Flur 11, Flurstiick: 6/7 (teilweise) und 7/2.

Die Gebietsgrolie betragt ca. 2,1ha.

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan befasst sich mit den Auswirkungen der
Planung auf die Schutzgiuter Mensch / Larm und Verkehr, Klima / Luft, Boden,
Wasser, Tiere / Pflanzen, Landschaft und Kultur- / Sachguter auf der Grundlage der
8§ 1 und 2 BauGB.

Fiur den Bereich Tier/Pflanzen wurde ein artenschutzrechtlicher und
landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt, der die notwendigen Prifunterlagen
enthalt bzw. eine Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung vornimmt.

Inhalte und Inhaltstiefe des Umweltberichtes sind entsprechend den Regelungen
des Anhangs zu § 2 Abs. 4 und 8 2a BauGB formuliert.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.1.1 Stadtebauliches Konzept / Gebaude / Nutzungen

Das Plangebiet befindet sich sudostlich der historischen Ortslage der Gemeinde
Zinnowitz. Es weist eine glnstige Zentrumsrandlage auf und liegt nérdlich der B 111
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach Maligabe
des § 4 der Baunutzungsverordnung vorgesehen.

Stadtebauliche Grunddaten

Flache des Plangebietes 20.901 m?
davon Nettobauland, gesamt 15.982 m?
Verkehrsflache besond. Zweckbest. 2.335 m2
Grunflache A 1725 m2
Griunflache B 472 m?
Griunflache C 387 m?
Grunflachen gesamt 2.584 m?

1.1.2 Verkehrserschliel3ung

Die uberortliche Anbindung des Plangebiets erfolgt iber die Bundesstralle B111.
Die Zufahrt ins Plangebiet soll ausschlieflich tiber die ,,Peenestralie* erfolgen. Etwa
auf Halfte der StralRlenlange zwischen der Einmindung der Gemeindestralie auf die
B 111 ,,Ahlbecker Strale* im Suden sowie dem Ubergang der StralRe uUber die
Bahnlinie im Norden soll die Zufahrt, die die Bezeichnung Planstralle A tragt, tber
das Flurstiick 67 ins Baugebiet angelegt werden.

Die interne HaupterschlieBung des Plangebiets, Planstrale B, kreuzt innerhalb des
Gebiets die Plangebietszufahrt und Ubernimmt den gesamten ein- und
ausgehenden Verkehr. Die Anliegerstralie, die parallel zur Peenestralle verlauft,
endet im Norden wie im Stiden in Wendeanlagen.

Die Verkehrsflachen, ausgebildet als Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung, beider PlanstraBen haben jeweils eine Breite von 8,00 m und
sollen samtliche erschlielungsnotwendigen Einbauten enthalten.
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FuRganger und Fahrradfahrer

Der fuBlaufige Verkehr innerhalb wird intern tber die allgemeinen Verkehrsflachen
gefuhrt. Sudlich des Plangebiets verlauft entlang der B111 ein gemeinsamer Rad-
und Fulweg.

Offentlicher Nahverkehr
Der Anschluss an das Netz des offentlichen Personennahverkehrs erfolgt tber die
bestehenden Bushaltestellen an der B 111 unmittelbar vor der Plangebietsgrenze.

1.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplanen

1.2.1 Fachplane

Regionaler Raumentwicklungsplan (RREP) Vorpommern

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorranggebietes mit Tourismus- und
Siedlungsschwerpunkt, jedoch aulierhalb eines Vorranggebietes ,,Naturschutz- und
Landschaftspflege wo dem Naturschutz Vorrang vor anderen Nutzungen
einzuraumen ist.

Im Zuge des Planaufstellungsverfahrens wird eine landesplanerische Stellungnahme
des Amtes fur Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erforderlich.

Gutachtliches Landschaftsprogramm M-V

Das Gutachtliche Landschaftsprogramm (GLP) stelit die ubergeordneten,
landesweiten Erfordernisse und Mallnahmen des Naturschutzes dar. Das
Gutachtliche Landschaftsprogramm wird fir das gesamte Land aufgestellt.
Ortsbereiche wie auch hier sind jedoch weitgehend ohne Bewertungen.

Erste Fortschreibung des Gutachterlichern Landschaftsrahmenplans
Planungsregion Vorpommern 2009

Aufgabe des Gutachterlichern Landschaftsrahmenplans ist, die Erfordernisse des
Naturschutzes und der Landschaftspflege einschlielllich des Schuttzgutes Mensch
darzustellen. Die ortlichen Erfordernisse sind von den Gemeinden zur Vorbereitung
von Flachennutzungsplanen in Landschaftsplanen darzustellen, so z.B. in Karte |l
(s.u.) die Schwerpunktbereiche und MalRnahmen zur Sicherung und Entwicklung
von 6kologischen Funktionen.

b

GLP (Plangebiet markiert)

Jedoch auch hier sind die Ortsbereiche weitgehend ohne Festetzungen.

Bebauungsplan Nr. 44 ,,Wohnanlage Ahlbecker Strale / Peenestrale*“ Umweltbericht, LFB 7



Flachennutzungsplan

Das Grundstick ist gemalk dem Flachennutzungsplan fur landwirtschaftliche
Zwecke vorgesehen. Jedoch ist es von Wohngebieten im Norden und Osten um-
geben sowie im Suden von einer gemischten Bauflache begrenzt. Aufgrund seiner
umschlossenen Lage und Grolie kann es als Aulenbereichsflache im Innenbereich
betrachtet werden.

Landschaftsplanung

Das Gemeindegebiet wird umgeben von dem Landschaftsschutzgebiet (LSG)
»Insel Usedom und angrenzender Festlandgurtel am Peenestrom zwischen Klotzow
und Spandowerhagen®. Eine Ausnahme oder Befreiung von den Zielen des LSG ist

nicht erforderlich.

Das Plangebiet enthalt keine landschaftsplanerischen Festsetzungen.

1.2.2 Fachgesetze
Im Rahmen der

Genehmigung des

geplanten Bauvorhabens werden

nachfolgende Gesetzesvorgaben beriicksichtigt:

Fachgesetz Schutzgut Beriicksichtigung im Rahmen der Bauleitplanung
Baugesetzbuch Menschen generell  Beriicksichtigung der Belange des
Tiere, Pflanzen | Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitplane
und Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere
biologische zu Dbericksichtigen: die Auswirkungen auf Tiere,
Vielfalt Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Boden Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie die Landschaft
Wasser und die biologische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete,
Klima / Luft Mensch und seine Gesundheit, Kulturgiter und
Kulturelles Erbe @ sonstige Sachgiter und die Wechselwirkungen
und sonstige = zwischen den einzelnen Belangen
Sachguter
Boden Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
Flache
Landschaft Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Tiere, Pflanzen | Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der
und Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
biologische (Eingriffsregelung nach BNatSchG)
Vielfalt Bauleitplane sollen die stadtebauliche Gestalt und das
Kulturelles Erbe @ Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten und
und sonstige = entwickeln
Sachguter Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind die Belange
der Baukultur, des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, StraRen
und Platze von geschichtlicher, kiunstlerischer oder
stadtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbildes zu berticksichtigen
Klima Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung
tragen
Bundesnaturschutz- Tiere, Pflanzen | Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen
gesetz, und Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen
Gesetz des Landes | biologische auch in Verantwortung fir die kiinftigen Generationen
Mecklenburg- Vielfalt im besiedelten und unbesiedelten Bereich( ...)so zu
Vorpommern zur | Landschaft schitzen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs-
Ausfihrung des und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
Bundesnaturschutzge- einschlieBlich  der Regenerationsfahigkeit und
setzes nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturgiter sowie

(Naturschutzausfuhrungs

die Vielfalt, Eigenart und Schdnheit sowie der
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gesetz - NatSchAG M-V)

Boden

Klima / Luft
Tiere, Pflanzen
und
biologische
Vielfalt

Landschaft
Kulturelles Erbe
und sonstige
Sachguter

Bundesimmissions- Menschen
schutzgesetz Tiere, Pflanzen
Bundesimmissions- und
schutzverordnungen biologische
Vielfalt
Boden
Wasser
Klima / Luft
Kulturelles Erbe
und sonstige
Sachguter
Bundesbodenschutzge- Boden
setz
Abfall- und Bodenschutz- ' Boden
Zustandigkeitsverordnun | Flache
g/ AbfBodSchzV MV

Wasserhaushaltsgesetz Wasser
Wassergesetz des Landes
Mecklenburg-

Vorpommern (LWaG)

Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer
gesichert sind

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt
sind lebensfahige Populationen wildlebender Tiere
und Pflanzen einschl. ihrer Lebensstatten zu erhalten
und Austausch, Wanderungen und
Wiederbesiedlungen zu erméglichen

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts sind
insbesondere Boden so zu erhalten, dass sie ihre
Funktion im Naturhaushalt erfiillen kbnnen, Luft und
Klima durch Malnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu schitzen sowie wildlebende
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie
ihre Biotope und Lebensstatten auch im Hinblick auf
ihre jeweilige Funktion im Naturhaushalt zu erhalten

Zu dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie des Erholungswertes von Natur und
Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und
historische Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-,
Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstaltung,
Zersiedlung und sonstigen Beeintrachtigungen zu
bewahren sowie zum Zwecke der Erholung in der freien
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage
geeignete Flachen vor allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu schiitzen und zuganglich zu
machen.

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser,
Atmosphare sowie Kultur- und Sachgiter vor
schadlichen Umwelteinwirkungen (u.a. Gefahren,
erhebliche Nachteile und Belastigungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen,
Licht, warme, Strahlen)

Vorbeugung schadlicher Umwelteinwirkungen

Vermeidung schadlicher Bodenveranderungen

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
(Bodenschutzklausel)

Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal
begrenzen

Vorsorgemalnahmen gegen das Entstehen
schadlicher Bodenveranderungen, insbesondere
durch den Eintrag von schadlichen Stoffen, und die
damit verbundenen Stérungen der natirlichen
Bodenfunktionen

Vorsorglicher Schutz vor Erosion, Verdichtung und
anderen nachteiligen Einwirkungen

Schutz der Gewasser als Bestandteil des
Naturhaushaltes, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen
sowie als nutzbares Gut

Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine
Verschlechterung seines mengenmafigen und seines
chemischen Zustandes vermieden wird, steigende
Schadstoffkonzentrationen umgekehrt werden, ein
guter mengenmagiger und guter chemischer Zustand
erreicht wird

Uberschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als
Ruckhalteflachen zu erhalten bzw. bei
Uberwiegenden Grinden des Allgemeinwohls
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auszugleichen

Denkmalschutzgesetz Kulturelles Erbe Denkmaler sind als Quellen und Zeugnisse
DSchG M-V und sonstige = menschlicher Geschichte und pragende Bestandteile
Sachguter der Kulturlandschaft des Landes Brandenburg zu
schiutzen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und
wissenschaftlich zu erforschen
TA Luft Klima / Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen und Vorsorge gegen schadliche
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um
ein hohes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu
erreichen
TA Larm Menschen Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche
Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen
DIN 18005 ,,Schallschutz Menschen Ausreichender Schallschutz als Voraussetzung fir
im Stadtebau“ gesunde Lebensverhaltnisse fir die Bevolkerung,
Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber
auch durch stadtebauliche MalRnahmen in Form von
Larmvorsorge und -minderung
Bundeswaldgesetz Tiere, Pflanzen | Erhaltung, erforderlichenfalls Vermehrung des Waldes
Landeswaldgesetz - und wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion),
LWaldG M-V) biologische Bedeutung fir die Umwelt, insbesondere fir die
Vielfalt dauernde Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, das
Menschen Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft,
Klima / Luft die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die
Wasser Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der
Boden Bevolkerung (Schutz- und Erholungsfunktion)
Landschaft Nachhaltige Sicherung der ordnungsgeméaflen
Bewirtschaftung
Kreislaufwirtschaftgesetz = Menschen
Tiere, Pflanzen
und
biologische
Vielfalt
Boden
Wasser
Klima / Luft

Tab.2: Rechtsgrundlagen

1.3 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung

Aufgrund der Merkmale und GroRe des Projektes wird analog zum Planverfahren
ein vollstandiger Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Fachbeitrag (u.a.
Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung) sowie einer artenschutzrechtlichen
Potentialabschatzung und ggf. einer Art-zu-Art-Erfassung der mdglicherweise
betroffenen Tiergruppen ,,Vogel“ und ,,Reptilien* erarbeitet.

Untersuchungsraum

Die Untersuchungsraume der Schutzguter richten sich nach den mdoglichen
Umweltauswirkungen. Hauptkriterien fur die Abgrenzung sind die Reichweiten der
Wirkfaktoren der Planung sowie die an das Untersuchungsgebiet angrenzenden
Nutzungen und die 6rtlichen Gegebenheiten. Der Untersuchungsraum ist der Raum,
in dem vorhabenbezogene Auswirkungen auf Schutzglter moglich sind.

Der Untersuchungsraum flr Schutzgebiete und geschitzte Objekte ist der
Geltungsbereich des Bebauungsplans und seine direkte Umgebung. Eine
Ausnahme stellen Untersuchungsraume fir Natura 2000-Gebiete dar, bei denen
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sich der Untersuchungsraum bis zum n&chstgelegenen Natura 2000-Gebiet
erstreckt.

Den Untersuchungsraum fir die Schutzgiuter Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere &
biologische Vielfalt, Kultur- und Sachguter sowie das Landschaftsbild bildet der
Geltungsbereich und seine direkte Umgebung. Fur diese Schutzguter werden keine
uber den Geltungsbereich hinausgehenden erheblichen Auswirkungen erwartet.
Der Geltungsbereich ist somit der Untersuchungsraum.

Der Untersuchungsraum fir das Schutzgut Landschaftsbild wird Uber die
Sichtachsen bestimmt und umfasst alle Bereiche, von denen aus das
Untersuchungsgebiet als Einzelnes ersichtlich ist.

Fur die Schutzgiter Mensch und Gesundheit und Klima/Luft werden die anlagen-
und betriebsbedingten Auswirkungen auf den Geltungsbereich behandelt.
Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden die Licht- und Schallimmissionen und
das Verkehrsaufkommen naher betrachtet. In diesem Zusammenhang wird der
Untersuchungsraum ggf. Uber die Grenzen des Geltungsbereichs des B-Plans
ausgeweitet und umfasst den sudlich angrenzenden StralBenraum (B111).

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der
Umweltprifung ermittelt wurden

2.1 Lage

Das Stadtgebiet erstreckt sich bis zur Ostseekiste im Norden und bis zum
Achterwasser im Suden. Als Ostseebad auf der Insel Usedom befindet sich Zinnowitz
im Landkreis Vorpommern- Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Der Ort ist der
Verwaltungssitz des Amtes Usedom-Nord, dem weitere vier Gemeinden angehoren.
Das Ostseebad hatte mit Stand vom 31.12.2022 4.194 Einwohner. Die Flache des
Stadtgebietes umfasst 889 Hektar.

Die Planflache liegt direkt an der verkehrsreichen B111. Sie erstreckt sich Uber die
gesamte Insel und verbindet diese mit dem Festland bei Wolgast. Des Weiteren ist
die B111 dem Uberregionalen Strallennetz zugeordnet, welches die polnische Stadt
Swineminde mit Usedom vernetzt.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

- im Norden von der Gleistrasse der Inselbahn,

- im Osten von uUberwiegend unbebautem Wiesenraum,
- im Suden von der ,,Ahlbecker Strale /B 111,

- und im Westen von der ,,Peenestralle“

Die ca. 2,1 ha grolie Flache wird derzeit nicht intensiv genutzt. Es queren sie mehrere
fuBlaufige Pfade und ein alter Landweg von Osten in den urspriinglichen Dorfkern.
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Das Gelande liegt zwischen 1,20 m und 4,20 m DHHN.

Die nordliche Begrenzung des Planungsbereichs stellen die Gleistrassen der In-
selbahn und die dahinterliegenden Kleingartenparzellen dar. Diese wiederum
grenzen unmittelbar an ein Wohngebiet mit Mehrfamilienh&usern. Die Inselbahn
verbindet Usedom auch mit dem Festland.

Die sudliche Begrenzung des Plangebietes stellt die Bundesstrale B 111 dar. In
diesem Bereich findet sich auBerdem ein kleines Gewerbegebiet. Im Westen
entlang der Peenestralle befindet sich eine Wohnsiedlung mit Reihen-,
Mehrfamilien- und freistehende Einfamilienh&ausern.

Die Entfernung des Plangebietes vom alten Ortskern Zinnowitz betragt ca. 500 m,
bis zum Strand sind es ca. 1.300 m Luftlinie.

2.1 Schutzgut Tiere / Artenschutzrechtliche Potentialanalyse
Erganzung folgt

2.2 Schutzgut Pflanzen

Die Bewertung der potentiell natirlichen Vegetation gibt die unter den
gegenwartig natlurlichen und nutzungsbedingten Standortbedingungen sich
héchstentwickelnde Vegetation an. Im Plangebiet sind dies wahrscheinlich
Buchenwalder im Ubergang zu Niederungswéaldern mit Erlen (vergl. GLRP Karte 2).
Real stellt sich die Flache Uberwiegend als Brache mit jungen Kiefern, Grasern und
wenigen Krautern dar.
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Auf Teilen der Flache kommt Gewo6hnliche Kiefer (Pinus sylvestris) an mehreren
Stellen auf und bildet aufgrund des fortgeschrittenen Bewuchses einen Vorwald aus
heimischen Baumarten trockener Standorte (WVT). Ggf. sind die Baume schon so
groR, dass sie in einer Hohe von 1,30 m einen Umfang von uber 1,00 m aufweisen
und somit gesetzlichen Biotopschutz gemal 8 18 NatSchAG M-V besitzen.

Der Umfang der Ersatzpflanzung richtet sich nach dem Stammumfang des
beseitigten Baumes von 1:1 bis 1:3.

Bei der Kompensation besteht eine Pflanzpflicht im Verh&ltnis von 1:1. Fur daruber
hinaus gehende Kompensationsumfange besteht ein Wahlrecht, ob eine
Ersatzpflanzung oder eine Ausgleichszahlung erfolgen soll. Einzelheiten regelt der
Baumschutzkompensationserlass vom 15.10.2017

Fotos Vegetation:
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Die Kartierung erfolgt auf Grundlage der ,Kartierung fur Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern, LUNG 2013).
Erganzung folgt

An der PeenestralRe im Wirkbereich der Planstralle A befindet sich eine Baumreihe.
Ges. geschutzte Alleen, § 19 NatSchAG M-V* - Schutz der Alleen (zu 8 29 Absatz 3
BNatSchG) Alleen und einseitige Baumreihen an Offentlichen oder privaten
Verkehrsflachen und Feldwegen sind gesetzlich geschiitzt. Die Beseitigung von
Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstérung,
Beschadigung oder nachteiligen Veranderung fuhren kdnnen, sind verboten.

2.3 Schutzgut Flache

Die Schutzgutbewertung ,Flache* befasst sich mit der Thematik des
Flachenverbrauchs und der Flacheninanspruchnahme besonders durch bauliche
Nutzungen und Versiegelungen.

Es soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden und kinftige bauliche
Entwicklung auf bereits genutzten sowie nachzuverdichtenden Flachen stattfinden
(vergl. Kap.1.2.2)

Die Flachennutzungen konnen in ,versiegelt”, ,teilversiegelt* und ,,unversiegelt*
unterschieden werden.
Als Kriterien fur die Bedeutung der Flache kénnen
o der Naturlichkeitsgrad (hier bedeutend)
e die Zuordnung zu bodenbezogenen Sonderstandorten (hier keine) oder
e das Ertragspotential (hier sehr gering)
herangezogen werden.

Nach Durchfiihrung der Planung werden Teile der Flachen versiegelt sein. Davon
werden jedoch einige Bereiche durch wasserdurchlassige Belage mit
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Direktversickerung aufgewertet und ein grofRer Teil des Geltungsbereiches verbleibt
unversiegelt.

2.4 Schutzgut Boden, Altlasten / Kampfmittel

Das Plangebiet weist im Norden etwas groRere und sonst nur sehr geringe
Hohenunterschiede auf.

Eine Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als
Lebensgrundlage fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Organismen im Erdreich, als
Nahrstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir
stoffliche Einwirkungen. Der Boden dient auch dem Schutz des Grundwassers, als
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzflache.

Eine hohe Bedeutung als Lebensraum fir Flora und Fauna haben solche Béden, die
das Vorkommen spezieller Arten ermoglichen.

Urspringlich befand sich innerhalb der Plangebietsgrenzen vermutlich Weideland
mit geringer nattrlicher Ertragsfahigkeit, in jingerer Zeit jedoch unterlag die Flache
keiner wesentlichen landwirtschaftlichen Nutzung mehr.

Der weitgehend natirlich gewachsene Boden besteht aus gemischtkérnigen
Sanden sowie humosen Beimengungen. Unterschiedliche Koérnungen bis zur
GeschiebegrofRe werden vermutliche erst in groRerer Tiefe angetroffen.
Oberboden ist nur sehr wenig anzutreffen.

Das Plangebiet liegt in Bereichen mit sehr hoher Schutzwirdigkeit (vergl. GLRP Karte
4).

Im Zuge des Planungsfortschrittes wird ein Bodengutachten erstellt.

Altlasten / Kampfmittel

Uber die Existenz von Altlasten oder alter Kampfmittel ist derzeit noch keine Aussage
zu machen.

Konkrete und aktuelle  Angaben uber die Kampfmittelbelastung
(Kampfmittelbelastungsauskunft) fir das Plangebiet sind gebuhrenpflichtig beim
Munitionsbergungsdienst des Landesamtes fur zentrale Aufgaben und Technik der
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M- V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu
erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. Das
entsprechende Antragsformular sowie ein Merkblatt Uber die notwendigen
Angaben sind unter www.brand-kats- mv.de erhéaltlich. (Quelle: FNP)

2.5 Schutzgut Wasser

Offene Oberflachengewéasser

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine offenen
Oberflachengewasser.

Das Plangebiet unterliegt einer mittleren Hochwassergefahr durch das
Achterwasser.
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Abb. #: mittlere Hochwéssergefahr
Legende:
Wassertiefen bei HW200 [m] (auBerer Kustenbereich)
ungeschutzte Gebiete geschitzte Gebiete
0-0.5m 0-0.5m
0.5-1m 0.5-1m

- >1m >1m

Grenze der Uberflutungsflache HQeytrem/HW extrem

Das HWeyurem reprasentiert einen Wasserstand, der sich aus der Addition eines Hochwassers mit einem
Wiederkehrsintervall von 200 Jahren bezogen auf das Ende des Giiltigkeitszeitraums (MSLR 2011-2020)

und dem Klimazuschlag (50cm) ergibt.

Hochwassergefahrenkarte fir Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit LUNG 2019
Regenwasser

Bei Starkregen besteht fur den Geltungsbereich derzeit keine besondere
Uberflutungsgefahr.

Grundwasser
Schutzwirdigkeit des Grundwasser aufgrund der Schutzfunktion der Deckschichten

Bereiche mit hoher bis sehr hoher Schutzwirdigkeit (vergl. GLRP Karte 6).

Das Plangebiet liegt innerhalb einer festgesetzten Trinkwasserschutzzone. Es
befindet sich auf der Grenze zwischen Trinkwasserschutzzone I und
Trinkwasserschutzzone lll.

Erganzung folgt

Abwasser

Bebauungsplan Nr. 44 ,,Wohnanlage Ahlbecker Strale / Peenestrale*“ Umweltbericht, LFB 17



Das Plangebiet wird an das vorhandene Abwasserleitungsnetz in der Gemeinde
angeschlossen (Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel
Usedom).

2.6 Schutzgut Luft / Klima

Das Ostseebad Zinnowitz ist groliraumig dem Kistenklima zugeordnet.

Aufgrund der bereits gemagigten atlantischen Einflisse gehort die Region mit
Niederschlagen von durchschnittich ca. 600 mm insgesamt zu den
niederschlagsarmeren Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns. Die
Jahresschwankung der mittleren Temperatur ist niedriger als im Binnenland. Grolie
Windstarken und eine hohe Luftfeuchte sind typische Klimaeigenschaften dieser
Landschaftszone.

2.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Im Bereich der vielfach ebenen Grundmoranenflachen, zu denen der
Geltungsbereich zahlt, haben sich nach dem Abschmelzen des Eises etliche Seen
oder andere landschaftsbildpragenden Formen gebildet, jedoch waren/sind
solche innerhalb des Plangebietes oder im nahen Umfeld nicht vorhanden, sodass
die Flache wenige wertvolle Bildelement (z.B. Baume) besitzt.

2.8 Dbiologische Vielfalt, Biotoptypen, Biotope

Die biologische Vielfalt umfasst die Bereiche
e genetische Vielfalt
e Artenvielfalt
e Vielfalt der Lebensgemeinschaften (Okosysteme)

Die Ausgangssituation des Geltungsbereichs ist vorwiegend gekennzeichnet durch
verschiedene Graser- und Geholzflachen. Aufgrund der Auflassung ist ein Groliteil
der Flache von Ruderalisierung gepragt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die erfassten Biotope des Untersuchungsgebietes
samt Biotopwert und Flachenauspragung:
Erganzung folgt

2.9 Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks ,,Insel Usedom* (NP 5) sowie in
direkter Nachbarschaft zu bedeutenden Schutzgebieten internationaler und
nationaler Bedeutung:

e FFH-Gebiet ,,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff"
EU-Nummer: DE_2049-302, ca. 600 m sudostich und “Dinengebiet bei
Trassenheide”, DE 1849-301, ca. 3 km nordwestlich,

e Européaisches Vogelschutzgebiet ,Peenestrom und Achterwasser”, EU-
Nummer: DE_1949-401, ca. 450 m sudlich,

o Naturschutzgebiet ,,Streckelsberg”“ NSG 260, ca. 5 km sudostlich, Insel
GOrmitz, NSG 323, ca. 5 km sudlich,

e Landschaftsschutzgebiet ,,Insel Usedom mit Festlandgurtel”“ LSG 082 rings um
den Siedlungskern.
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Biotopverbundbereiche liegen nicht vor.

2.10 Wechselwirkungen / Wirkungsgeflige zwischen Schutzgutern

Unter Wirkungsgeflige / Wechselwirkungen versteht sich ein Verhalten der Natur,
dass alle Ruckkopplungen, Verlagerungen oder Selbstregulative der separierten
Schutzgiiter innerhalb eines Okosystems betrachtet.
Auch augenscheinlich geringfugige Beeintrachtigungen von Schutzgiutern durch
Auswirkungen einer Planung kédnnen auf ein stark miteinander vernetztes komplexes
Wirkungsgeflige treffen.

Mogliche Wechselwirkungen unter den Schutzgitern k6nnen im Rahmen der
Planungen wie folgt ausgepragt sein:

Legende:

X betroffen

- nicht betroffen/ nicht beeintrachtigt

° evtl. betroffen, jedoch nicht untersuchungs- fahig bzw. -wirdig
+ nicht betroffen wg. Verminderungs-,

Kompensationsmalnahmen im Rahmen der Planung

Schutzgut / Schutz-
funktion

Tiere
Lebensraumfunktion

Pflanzen
Biotopfunktion

Boden
Lebensraumfunktion

Speicher- und
Regler
funktion

Flache

Wechselwirkungen zu anderen Schutzgutern
nach Durchfiihrung der Planung

Abhangigkeit der Tierwelt von der biotischen
und abiotischen Lebensraumausstattung:
Vegetation

Biotopstruktur,

Biotopvernetzung

Lebensraumgroie,

Boden

Gelandeklima

Wasserhaushalt

Abhangigkeit der Vegetation von den
abiotischen Standorteigenschaften:

Bodenform

Gelandeklima

Grundwasserflurabstand
Oberflachengewasser

Abhangigkeit der okologischen
Bodeneigenschaften von wasserhaushaltlichen,
vegetationskundlichen und

klimatischen Verhaltnissen

Boden in seiner Bedeutung fir den
Landschaftswasserhaushalt
Grundwasserneubildung

Retentionsfunktion

Grundwasserschutz

Grundwasserdynamik

Boden als Schadstoffsenke und
Schadstofftransportmedium/Wirkungspfade
Boden-Pflanze

Boden-Wasser

Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere,
Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei Verlust
(Nutzungsumwandlung, Versiegelung) und
Zerschneidung von Flache:

Erholungsfunktion

Vermeidungs-

Betroffenheit
Rahmen
Planverfahrens
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Biotop- und Lebensraumfunktion -
Speicher- und Pufferfunktion -
Regional- und Gelandeklima -
Landschaftsbild -

Luft Lufthygienische Situation fur den Menschen

lufthygienische (Staubentwicklung, Schadstoffe) °

Belastungsraume

lufthygienische Bedeutung von Vegetationsflachen fir die

Ausgleichsraume lufthygienische Ausgleichsfunktion (Staubfilter) °
Abhangigkeit der lufthygienischen
Belastungssituation von gelandeklimatischen
Besonderheiten (lokale Windsysteme,
Frischluftschneisen, stadtebauliche | -

Problemlagen)
Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick

auf die Wirkungspfade Luft-Pflanze/Tier, °
Luft-Mensch
Klima Gelandeklima in seiner klimaphysiologischen
Regionalklima Bedeutung fur den Menschen °
Gelandeklima Gelandeklima (Bestandsklima) als | -
Standortfaktor fir Vegetation
Klimatisch Abhangigkeit des Gelandeklimas und der
Ausgleichsraume klimatischen Ausgleichsfunktion (Kaltluftabfluss | -

u. a.) von Relief, Vegetation/Nutzung

Landschaft Abhangigkeit des Orts- / Landschaftsbildes von
Orts- / Landschaftsbild den Landschaftsfaktoren
Vegetation/Nutzung -

stadtebaulichen Strukturen -
Erholungsfunktion und Identifikationsfunktion fur
den Menschen

Tab. 3: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

2.11 Mensch und seine Gesundheit / Bevélkerung

Der Geltungsbereich liegt am touristischen Insel-Hauptweg B111.
Der Planbereich ist zwar derzeit unbewohnt, dient jedoch geringfligig zu
Naherholungszwecken.

Verkehrsgefahrdung

Die B 111 ladt wegen ihres geraden Verlaufs grundsatzich zu erhohten
Fahrgeschwindigkeiten ein, doch kollidiert dies hier eher selten mit den ubrigen
Anforderungen an den StraBenraum wie der fulllaufigen Querungen oder
Fahrradverkehr.

Durch die unmittelbare Lage des Plangebietes an der B 111 liegt eine geringflgige
Vorbelastung durch Luftschadstoffe aus dem Stralfenverkehr vor. Eine
Uberschreitung der gesetzlichen Grenzwerte findet derzeit nicht statt.

Besonnung

Der Geltungsbereich ist derzeit voll besonnt.

Erholung / Freizeit

Wesentliche Erholungsnutzung findet derzeit innerhalb des Plangebietes nicht statt.
Storfallbetriebsbereiche

Innerhalb des Geltungsbereiches und unmittelbar angrenzend sind keine
Storfallbetriebsbereiche bekannt.

Somit sind Auswirkungen nach § 1 BauGB, Abs.6, Nr. 7, j (Anfalligkeit des Projektes
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fur schwere Unfélle oder Katastrophen i.V.m. den Vorgaben der 12. Verordnung des
Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Storfall- Verordnung, 12. BiImSchV)) nicht zu
erwarten.

Gem. Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) i.d.F. vom 29.11.2018 kann in diesem
Bauleitplanverfahren auf Regelungen zum Strahlenschutz verzichtet werden, da
nicht zu erwarten ist, dass zukinftige Unternehmen radioaktive Komponenten
einsetzen.

2.12 Kulturglter / sonstige Sachguter

Mit Denkmalen oder Sachgttern anderer Art ist innerhalb des Geltungsbereiches
nicht zu rechnen.
Bodendenkmale sind derzeit nicht bekannt.

3 Prognose des Umweltzustandes nach Durchflihrung der Planung
3.1 Schutzgut Tiere
Folgt nach Erstellung der Artenschutzrechtlichen Potentialanalyse

3.2 Schutzgut Pflanzen

Die zu entnehmenden Gehdlze werden gemal gesetzichem Baumschutz
kompensiert.
Erganzung folgt

Mit dem zuklUnftigen Begrinungskonzept aus standortgerechten, heimischen
Pflanzen erfahrt das Schutzgut Pflanze innerhalb des Geltungsbereiches eine
gesteigerte Artenvielfalt.

Erganzung folgt

3.3 Schutzgut Flache

Mit dem Schutzgut wird dem Aspekt der nachhaltigen Flacheninanspruchnahme
und insbesondere der Bedeutung von unbebauten, unzersiedelten und
unzerschnittenen Freiflachen Rechnung getragen.

Gebéaude- und ErschlieBungsflachen der Planung machen den grofiten Teil am
Flachenverbrauch aus, doch wurde im stadtebaulichen Gesamtzusammenhang
eine vertragliche Dichte der Bebauung herausgearbeitet.

3.4 Schutzgut Boden, Altlasten / Kampfmittel

Der Boden ist nicht ansprechbar als ,,Schutzwirdiger Boden* (§ 2 BBodSchG), als
,LArchiv der Natur- und Kulturgeschichte®, als ,,Biotopentwicklungspotenzial*
(Extremstandorte als Lebensraum fir seltene Pflanzen und Tiere) oder durch die
,haturliche Bodenfruchtbarkeit als Regelungs- und Pufferfunktion®.

Mallinahmen zum Schutz von Oberboden kommen ggf. zum Tragen. Da die
Gesamtflache und Schichtdicke konkret nicht zu prognostizieren ist, muss die
Abtragstarke vor Beginn der Baufeldfreimachung ermittelt werden.

Insgesamt ist der Eingriff als gering zu bezeichnen und in der Gesamtbetrachtung ist
der baulichen Nachverdichtung zugunsten des Schutzgutes Boden vor der
zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen im Auflenraum der Vorrang zu
gegeben.
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3.5 Schutzgut Wasser

Offene Oberflachengewasser

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine offenen
Oberflachengewasser.

Regenwasser

Die Auswirkungen des Regenwassers wurden in Bezug zur jetzigen Planung noch
nicht prognostiziert.

Erganzung folgt

Grundwasser

Baubedingt: Wasserhaltung der Baugruben, falls die Gebaude unterkellert sind.
Moglicherweise sind Eingriffe durch grundwasserhaltende Mallnhahmen wahrend
der Bauphase nicht zu vermeiden. Diese sind jedoch nach Abschluss der
Bauarbeiten in kurzer Zeit reversibel und somit nicht eingriffsrelevant.

Das Plangebiet liegt innerhalb einer festgesetzten Trinkwasserschutzzone.
Erganzung folgt

Abwasser
Das anfallende Niederschlagswasser (Dachabfluss, privaten Verkehrsflachen etc.)
ist auf den Grundstticken zu versickern.

Gesamt betrachtet ist der Einfluss des Planvorhabens auf das Schutzgut Wasser
nicht signifikant negativ zu bewerten.

3.6 Schutzgut Luft / Klima

Die zukinftigen Freiflachen werden gartnerisch gestaltet und unterstitzen dadurch
die Frischluftproduktion.

Hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung ist ein unkritisches Belastungsniveau
vorhanden. Trotz der verkehrlichen Belastung der B 111 kann davon ausgegangen
werden, dass eine Uberschreitung von Grenzwerten fur Luftschadstoffe
(Stickstoffdioxid und Feinstaub) im Planungsraum nicht auftritt.

Mit der Uberbauung des Plangebietes entfallen keine signifikanten ortsklimatisch
wirksamen Strukturen. Mit der Neuplanung von Grinflachen bzw. Pflanzung von
Baumen wird der Luftausstol? gegenliber den derzeitigen Verhaltnissen relativ stabil
gehalten.

Die veranderte Durchliftungssituation in Folge der geplanten Bebauung sowie die
energetische Emissionszunahme fuhren bei der Durchfliihrung der Planung zu keiner
signifikanten Anderung der derzeit vorherrschenden klimatischen Gegebenheiten.

3.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Das Planvorhaben wird durch die stadtebaulich geordnete Bebauung und die
gliedernde Begriinung fur viele Menschen positive Auswirkungen auf den nahen
Landschaftsraum erwirken. Daher wird von dem Vorhaben keine erhebliche
negative Auswirkung auf das Orts- und Landschaftsbild ausgehen.

Insgesamt wird die Beeintrachtigung des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes durch die Planung als geringfigig betrachtet, da direkt
angrenzend bereits baulich vorgepragte Bereiche bestehen. Die bauliche Nutzung
wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans auf ein vertragliches Mal
beschrankt.
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3.8 Dbiologische Vielfalt, Biotoptypen, Biotope

Auf Grundlage der Erfassungen der Biotope sowie bestimmter Tierarten / -gruppen
im Sommer 2024 wird die Vielfalt an Lebensgemeinschaften und Biotopen
dargelegt.

Geschutzte Biotope auflerhalb des Geltungsbereiches bleiben unbeeintrachtigt,
da jeweils ausreichend Abstand zum Plangebiet besteht.

Bei Umsetzung der Planung werden die Biotope vollstandig beseitigt. Es sind jedoch
vermutlich keine signifikant negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt des
Umfeldes oder benachbarte Biotope zu erwarten.

Eine Beeintrachtigung der im Geltungsbereich vorherrschenden Biotoptypen im
Sinne eines Eingriffes in Natur und Landschaft wird mit der Umsetzung der
zukiinftigen Kompensationsmalinahmen ausgeglichen.

Erganzung folgt

3.9 Schutzgebiete

Eine erhebliche Beeintrachtigung von Gestalt und Funktion der nahegelegenen
nationalen und internationalen Schutzgebiete einschl. geschiitzter Biotope im
Sinne eines Eingriffes in Natur und Landschaft ist mit der Umsetzung der Planinhalte
nicht zu erwarten.

Vertiefende Voruntersuchungen sind aufgrund der gegebenen Distanzen (> 300 m)
nicht erforderlich

Im weiteren Umfeld des Geltungsbereiches sind weitere bedeutende internationale
und nationale Schutzgebiete ausgewiesen.
Sie werden jedoch durch die Wirkfaktoren des Planvorhabens nicht berthrt.

3.10 Wechselwirkungen / Wirkungsgeflige zwischen Schutzgttern

Durch das Vorhaben ergeben sich kaum Wechselwirkungen durch die
Inanspruchnahme von Biotoptypen und Boden (s. Kap. 2.10)

Die detalllierten Ausfuhrungen zum Grad der Betroffenheit erfolgen ggf. in den
entsprechenden Kapiteln der Schutzgutuntersuchung.

Erhebliche nachhaltige Beeintrachtigungen der Wechselwirkungen unter den
Schutzgutern sind nicht erkennbar.

3.11 Mensch und seine Gesundheit / Bevélkerung

Zur Schaffung gesunder Wohnverhaltnisse nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB ist die
gegenseitige Verschattung innerhalb eines Baugebietes sowie der angrenzenden
Bestandsbebauung zu vermeiden, was aufgrund der geplanten Gebaudekubatur
gewabhrleistet ist.

Durch die unmittelbare Lage des Plangebietes an der B 111 liegt eine geringflgige
Vorbelastung durch Luftschadstoffe aus dem StraBenverkehr vor. Eine
Uberschreitung der gesetzlichen Grenzwerte findet derzeit nicht statt.
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass durch die
vorgesehenen Planungselemente keine signifikant negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch ausgehen werden.

3.12 Kulturglter / sonstige Sachguter
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Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffalige Bodenverfarbungen
oder Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpfahle und Holzbohlen,
Tonscherben, Metallsachen, Minzen, Knochen u.&. entdeckt werden, ist gemal §
11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern (GVBI. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom
06.01.1998, S. 12), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010
(GVOBI. M-V S. 383, 392), der zustandigen unteren Denkmalschutzbehérde des
Landkreises Vorpommern-Greifswald anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle
bis zum Eintreffen des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege oder dessen
Vertreter in unverandertem Zustand zu erhalten.

Die Anzeigepflicht besteht fir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den
Grundstluckseigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher
Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehérde kann
die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte
Untersuchung oder Bergung des Denkmals dies erfordert.

4 Umweltmerkmale aullerhalb des Plangebietes, die von der Planung
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden

4.1 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands im Plangebiet bei
Nichtdurchflihrung der Planung

Die Gehdlz- und Offenlandbereiche wirden der Sukzession unterliegen.
Die Brachflache wirde vermutlich zunachst auch weiterhin brach liegen.
Wahrscheinlich wirden sie mittelfristig einer anderen Nutzung Ubergeben werden.

4.2 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfihrung der
Planung

Es ist eine Bebauung eines in der Vergangenheit unbebauten Gebietes geplant.
Dadurch werden Versickerung, Frischluftbildung und Lebensraum geringflgig
reduziert. Die Auswirkungen sind aber marginal und kbnnen kompensiert werden.

Die vertiefenden Darstellungen zum Umweltzustand und zu den Auswirkungen
wahrend der Bau- und Betriebsphase der Planungen werden im Zusammenhang
mit den jeweiligen Schutzgitern beschrieben, doch ist nach derzeitigem
Kenntnisstand davon auszugehen, dass erhebliche negative Auswirkungen nicht
zum Tragen kommen werden.

4.3 Beschreibung der infolge der Planung zu erwartenden Wirkfaktoren

4.3.1 Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben
Das Gebiet ist unbebaut.

4.3.2 Nutzung natirlicher Ressourcen

Ziel ist die optimale Ausnutzung des Geltungsbereiches unter Wahrung der
ortsublichen Parameter und damit die Verringerung der zusatzlichen
Inanspruchnahme der Ressourcen Flache und Boden, was indirekt auch den
Ressourcen Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt dient.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes schliefen die Installation von Solarenergie

Bebauungsplan Nr. 44 ,,Wohnanlage Ahlbecker Strale / Peenestrale*“ Umweltbericht, LFB 24



oder Nutzung anderer regenerativer Energien nicht aus.

Ein Teil der Dachflache k6nnte dann fur die Installation von Solarenergie vorbereitet
werden und vertikale Flache kdnnen zusatzlich als Vegetationsbereiche genutzt
werden.

4.3.3 Artund Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschitterungen, Licht,
Warme und Strahlung sowie der Verursachung von Belastigungen

Das Aufkommen und Bewerten von Emissionen der vorgenannten Quellen wird
jeweils den betroffenen Schutzgiitern oder Sachkapiteln zugeordnet.

4.3.4 Artund Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und Verwertung

Die rechtsordnende Grundlage bildet das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 1.
Juni 2012.

Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natirlichen
Ressourcen zu férdern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung
und Bewirtschaftung von Abfallen sicherzustellen.

Ziel des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist auf Basis einer funfstufigen Abfallhierarchie
(86 Kr'WG) und ihre Umsetzung im bisherigen Grundpflichtenmodell (§86-8 KIWG).
Die neue Hierarchie legt die grundsatzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung,
Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, unter anderem energetischer
Verwertung von Abfallen und schliellich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die
jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den
Okologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu
bertcksichtigen.

4.3.5 Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt

Keine der geplanten Nutzungen stellt ein Risiko fur die menschliche Gesundheit, das
kulturelle Erbe oder die Umwelt dar.

4.3.6 Kumulierung der Wirkfaktoren des Vorhabens mit Vorhaben benachbarter
Plangebiete

Synergieeffekte zwischen den geplanten Nutzungsstrukturen und Kkulturellen,
gastronomischen oder kommerziellen Angeboten der Nachbarschaft sind zu
erwarten und beabsichtigt.

Fur die angrenzenden Gebiete existieren mehrere rechtskraftige Bebauungsplane.
In der Uberwiegenden Mehrheit zielen die Festsetzungen dieser Plane auf eine
gewerbliche sowie wohnbauliche Nutzung ab.

Das geplante Vorhaben stellte keine Kumulierung der Wirkfaktoren benachbarter
Plangebiete dar.

4.3.7 Mogliche Auswirkungen aufgrund der eingesetzten Techniken und Stoffe

Die zukunftig eingesetzten Techniken und Stoffe, die allesamt den Stand der Technik
gewabhrleisten sowie Uber die einschlagigen Prifnachweise verfigen mdussen,
werden erst in der nachfolgenden Planungsebene verbindlich festgelegt. Eine
Inbetriebnahme der Wohn- und Gewerbeeinheiten setzt mangelfreie
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Prifungsbescheinigungen aller technischen Gewerke (TOV/ ZUs,
Behdrdenabnahmen, Prifstatiker, etc.) voraus.

4.3.8 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Fur die in Kap. 2.9 beschriebenen nadchstgelegenen Natura 2000-Gebiete
¢ FFH-Gebiet ,,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff*
EU-Nummer: DE_2049-302
e Européisches Vogelschutzgebiet ,Peenestrom und Achterwasser”, EU-
Nummer: DE_1949-401
besteht kein Grund zur maBgeblichen Beeintrachtigung der Erhaltungs- und
Schutzziele.

5 MaRnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich /
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag

5.1 Vorkehrungen zur Vermeidung / Verhinderung von nachteiligen
Umweltauswirkungen

Fur die Eingrifisbewertung erfolgte eine Kartierung der Biotoptypen geman
Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen LUNG 2013.

Die Pflanzenlebensraume werden durch eine Begehung Mai 2024 erfasst.

Des Weiteren erfolgt eine Analyse des Potentials geschitzter Tierarten (Brutvogel,
Fledermause, sonstige streng geschitzte Arten) mit der Empfehlung von diversen
Verminderungs- und Vermeidungsmalnahmen.

Im Umweltbericht wurde die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung abgearbeitet.
Nachfolgende Bemessung erfolgt unter Verwendung der ,Hinweise zur
Eingriffsregelung M-V 2018.

Fur das Bebauungsplangebiet werden samtliche Geholzstrukturen in einem
Lageplan erfasst.

Erganzung folgt

Malnahmen gegen nachteilige Emissionseinwirkungen als Grundlage fur gesunde
Wohnverhéltnisse werden noch konzipiert.

5.1.1 Vermeidung / Verhinderung von nachteiligen Umweltauswirkungen

Die Minimierung und der Ausgleich der negativen Eingriffsfolgen werden im
Plangebiet durch nachfolgende Malinahmen angestrebt.

e Beschrankung der tberbaubaren Flachen und der Bauh6he

e Aufbau von Griunstrukturen

e Schaffung von kleinen Lebensraumen mit einem saisonal durchgéangigen

Nahrungsangebot fir siedlungsbewohnende Tiere (Hecken)
e Pflanzgebote
e Anreicherung mit kuiinstlichen Lebensstatten fur Tiere

Weiterhin:
baubedingt
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e Zur Vermeidung von uberschissigem Erdmaterial Massenausgleich
anstreben

betriebsbedingt
e keine Pflanzenschutzmittel in den Grunflachen
fur heckenartige Einfriedungen sind ausschlielllich Laubgehdlze zulassig
versickerungsfahige Belage einsetzen
Restflachen bepflanzen
Fassaden begrinen, ggf. Rankhilfen errichten
Steigerung der Aufenthaltsqualitat durch schattige Platze

betriebs- und anlagenbedingt

e keine Kiese/Schotter/Splitt zur Verwendung als Zierauflage

e Zur Beleuchtung der Aulenanlage, Stralenbeleuchtung, etc. mit
Leuchtmitteln, die auf Grund der Wellenlange des emittierten Lichts (z. B.
geeignete LED-Leuchtmittel) nicht zur Anlockung von Insekten und
Scheucheffekten bei Fledermausen fihren.

¢ Nisthilfen fur Fassadenbriter fachgerecht anbringen, in Fassaden integrierte
Nisthilfen sind bereits bauseitig mit zu planen.

GroB3flachige Glaselemente (Fensterscheiben) kdnnen Verbotstatbestdnde der
Verletzung oder Tétung (vgl. 8 44 Abs. 1 BNatSchG) auslésen (Vogelschlag).

Zur Minimierung der Gefahrdungsquellen sind fir Glasflachen bauseitig
nachweislich wirksame MalRnhahmen zu ergreifen wie:

e Sichtbarmachung von Glasflachen mittels hoch wirksamer Markierungen
(horizontale / vertikale Streifen, gepunktete Linien, individuelle Muster,
Sandstrahlungen).

¢ Verwendung alternativer lichtdurchlassiger, nicht transparenter Materialen
(Milchglas, Ornamentglas, Glasbausteine, Sandstrahlungen).

¢ Vermeidung von Durchsichten und Korridoren.

5.1.2 In Betracht kommende anderwertige Planungsmoglichkeiten

In Anbetracht der Grundstticksverfugbarkeit durch den Eigentimer stehen weitere
Standorte nicht zur Prifung an.

5.2 Malnahmen zum Ausgleich von nachteiligen Umweltauswirkungen
(einschlie3lich Regelungen im Plan sowie ggf. durch Vertrag)

Von der Aufstellung des Bebauungsplans gehen Wirkungen auf Naturhaushalt und
Landschaft aus, die Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
hervorrufen und somit einen Eingriff im Sinne des 8§ 14 (1) BNatSchG verursachen.
Die geplante Bebauung fuhrt durch Nachverdichtung und Neuversiegelung zu
einem Verlust (nicht 6ffentlicher) Freiflachen mit Gehdélzbestanden.

5.2.1 Flachenbilanz / KompensationsmalRnahmen

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen
des Bodens sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in seinen
in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind gemalis8 la Abs. 3 Satz 1 BauGB in der
Abwagung nach 8 1 Abs. 7 BauGB zu bertcksichtigen. Der Ausgleich erfolgt geman
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8 la Abs. 3 Satz 2 BauGB durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach
8 9 BauGB als Flachen oder MalRhahmen zum Ausgleich. Eine Ersatzzahlung ist ggf.
dennoch zulassig.

Fur die Eingriffsregelung sind die Hinweise zur Eingriffsregelung, MV (HzE),
Neufassung 2018 zu beachten.
Erganzung folgt

4.2.1.1 Biotoperfassung
Erganzung folgt

4.2.1.2Textliche Festsetzungen

Kiese, Schotter oder Splitt zur Verwendung als Zierauflage auf Sperrfolie (Folie, Vlies)
0. gleichwertig in Freiflachen sind nicht gestattet (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB i.V.m. §9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien sind
nur zur Anlage von permanent mit Wasser geflilliten Gartenteichen zulassig.

Ggf. folgen Angaben zur Leuchtmittelverwendung sowie weitere Textliche
Festsetzungen.

Pflanzlisten

1) Feldhecken Nord und Sud
Brombeeren (Rubus fruticosus agg.)
Buschelrose (Rosa multiflora)
Faulbaum (Rhamnus frangula)
Hasel (Corylus avellana)

Hundsrose (Rosa canina)
Ohrchenweide (Salix aurita)
Pfaffenhlitchen (Euonymus europaeus)
Sanddorn (Hippophaea)

Wildapfel (Malus sylvestris)
Wildbirne (Pyrus pyraster)

Weiltdorn (Crataegus)
Vogelkirsche (Prunus avium)

2) Klein bis mittelkronige Laubbaume
(Stammumfang mindestens 12/14 cm)

Eberesche Sorbus aucuparia
Elsbeere Sorbus torminalis
Gemeine Birke Betula pendula
Gemeine Kiefer Pinus sylvestris
Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Mehlbeere Sorbus aria

Weilkdorn Crataegus monogyna
Wildapfel Malus sylvestris
Wildbirne Pyrus pyraster
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6 Kompensationsmalnahmen

Zur Kompensation des Eingriffs eignen sich die im HzE-MalRnahmenkatalog (Anlage
6) aufgefuhrten MalRnahmen. Der MalRhahmenkatalog ist nach landschaftlichen
Zielbereichen gegliedert. Die Beschreibung der MaRnahmen, die Anforderungen
zur Anerkennung, zur Sicherung und Unterhaltung sowie der zu erreichende
naturschutzfachliche Wert sind hier zu entnehmen. Bei einer Neuversiegelung ab
1000 m? werden Entsiegelungsmalnahmen in Hohe von 10 % der Neuversiegelung
empfohlen.

6.1 Ermittlung des Kompensationsumfangs
Geeignete Mallnahmen werden im Zuge weiterer Abstimmungen festgelegt.

7 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der
Anfalligkeit der nach dem Bebauungsplan zulassigen Vorhaben fir schwere Unfalle
oder Katastrophen zu erwarten sind

Eine Anfalligkeit des Planvorhabens fir schwere Unfalle oder Katastrophen ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biologische
Vielfalt, Natura- 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevolkerung sowie Kultur- und
sonstige Sachglter sowie deren Wechselwirkungen sind durch schwere Unfalle oder
Katastrophen voraussichtlich nicht zu erwarten.

Daher sind an dieser Stelle keine Malinahmen zur Verhinderung oder Verminderung
der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt zu
benennen.

7.1 Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen
Bekampfungsmalnahmen flr Krisenfalle

Das Brandschutzkonzept (Feuerwehrzufahrt, Léschwasserversorgung) wird in der
Planbegriindung erlautert. Eine Veranlassung fur die Erarbeitung weiterer
Bekampfungsmalnahmen fir Krisenfalle ist derzeit nicht erkennbar.

8 Zusatzliche Angaben

8.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der
Umweltprufung / Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Angaben

technische Verfahren: siehe Sondergutachten (Baugrundgutachten,
Larmschutzgutachten, Artenschutzpotentialanalyse)

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind weitgehend keine Schwierigkeiten
aufgetreten. Dort, wo keine konkreten Erfassungen zugrunde lagen, wurden
Veroffentlichungen des LUNG oder weiterer landeseigener Informationssysteme
genutzt.

Die Analyse der Standortbedingungen wirden auch durch zusatzliche Erfassungen
voraussichtlich keine signifikanteren Ergebnisse bringen.
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8.2 Geplante MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Aus-wirkungen auf
die Umwelt infolge der Durchfiihrung des Bauleitplans

GemalkR 8§ 4c BauGB sind die Kommunen verpflchtet, die erheblichen
Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfiihrung von Bauleitplanen eintreten,
im Rahmen des Monitorings zu Uberwachen und Sorge zu tragen, dass
unvorhergesehene  nachteilige  Auswirkungen  fruhzeitig erkannt und
dementsprechend geeignete MalRhahmen zur Abhilfe ergriffen werden.

8.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Mit dem Umweltbericht wird geprift, ob durch den vorliegenden Bebauungsplan
Nr. 44 erhebliche, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.

Im Ergebnis der Prifung der Umweltbelange kdnnen folgende Aussagen getroffen
werden:

Erganzung folgt

Netphen, Marz 2024
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8.4

Referenzliste der Quellen und Gutachten, die im Umweltbericht herangezogen
wurden

Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern Stand 2013

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) Amtsblatt Nr. L 206 vom 22.07.1992,
S. 7, zuletzt ge&ndert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABI. L 158 vom
10.06.2013, S. 193)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(Bundesgesetzblatt | S. 3.634)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) in
der derzeit giltigen Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (Bundesgesetzblatt I,
S. 2.542),

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (Fundstelle: GVOBI. M-V 2010, S. 66)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (Bundesgesetzblatt | S. 1.274),
geéandert durch Gesetz vom 18.07.2017 (Bundesgesetzblatt | S. 2.771, 2.773)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.03.1998 (Bundesgesetzblatt | S. 502), zuletzt geandert durch Verordnung vom 27.09.2017
(Bundesgesetzblatt | S. 3.465, 3.505)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (Bundesgesetzblatt | S. 2.585), zuletzt gedndert durch
Verordnung vom 18.07.2017 (Bundesgesetzblatt | S. 2.771)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998 (Gemeinsames Ministerialblatt
Nr. 26 S. 503)

H. SCHMIDT, W. Doppler, D. Heynen & M. Rdssler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und
Licht. 2. Gberarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach.

Potentialanalyse

Hinweise zur Eingriffsregelung, MV (HzE),Neufassung 2018

Schalltechnische Untersuchung,

Anlage
Fachbeitrag Artenschutz

folgt
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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die ALKA Grundstiicks GmbH & C0.20.KG plant die Aufstellung des B-Planes Nr. 44 ,Wohnanlage Ahlbe-
cker StraBe / PeenestraBe" in Zinnowitz. Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst 1,88 ha Flache und ist
in Bauland A, Grinflache A und eine StraBenverkehrsflache unterteilt. Mit der Erstellung einer Potenzial-
analyse und einer Biotopkartierung sollen das Vorkommen gesetzlich geschitzter Biotope sowie das rele-
vante Artenspektrum streng geschitzter Taxa (Rote Liste, Anhang IV FFH-RL und Européische Vogelar-
ten) erfasst, eingeschétzt sowie hinsichtlich der Wirkprozesse des Vorhabens bewertet werden. Arten sind
als relevant zu bewerten, sobald Verbotstatbestdnde geman § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG fir streng ge-
schitzte Tier- und Pflanzenarten ausgeldst werden.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Europarechtliche Vorgaben des Artenschutzes ergeben sich aus der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL Art. 12, 13, 16) und der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL Art. 5-7 und 9). Diese MaBgaben zum Schutz der
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten wurden bei der Novellierung des BNatSchG bundeseinheitlich ver-
ankert und finden sich auch im Naturschutz-Ausfihrungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(NatSchAG M-V) wieder.

Bei zuldssigen Eingriffen i. S. des § 15 BNatSchG ist zu prifen, ob die sogenannten Verbotstatbestande
nach § 44 BNatSchG fur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, alle europédischen Vogelarten oder Arten,
die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefuhrt sind, eintreten. Es ist also zu
untersuchen, ob und in welchem MaBe bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens
diese Arten voraussehbar téten, verletzen, schadigen oder stéren kdénnten. Sind derartige Zugriffe nicht
auszuschlieBen, ist zu prifen, ob zumutbare Alternativen zum geplanten Vorhaben bestehen oder ggf. eine
Ausnahme nach § 45 BNatSchG erteilt werden kann.

Die wesentlichen Regelungen des Artenschutzes finden sich im § 44 des BNatSchG. Die Vorschriften
enthalten u. a. die sogenannten Zugriffsverbote (§ 44 Abs.1 BNatSchG):

,ES ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten oder
zu téten oder ihre Entwicklungsform aus der Natur zu entnehmen, zu beschéddigen oder zu zerstdren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten wéhrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine
erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschédigen oder zu zerstéren.*

Im Weiteren (§44 Abs.5 BNatSchG) heiBt es, dass soweit erforderlich, auch vorgezogene
AusgleichsmaBnahmen festgesetzt werden kdénnen.

Ausnahmen von den Verboten des § 44 werden in den §§ 45 und 67 BNatSchG geregelt. Diese sind z. B.
moglich ,zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schéden® oder ,aus anderen zwingenden Griinden des (berwiegenden O&ffentlichen
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Interesses einschlielllich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art“ (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 und 5 BNatSchG).
Allerdings gilt auch fir die Ausnahmeregelungen folgende Einschrénkung:

J[...]. Eine Ausnahme [Hervorhebung des Verf.] darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, [...J*
(§ 45 Abs 7 BNatSchG).

Dadurch wird bei der Zulassung von Vorhaben eine u. a. auf die Sicherung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population gerichtete Prifung durchgefihrt. Darliber hinaus sollen auch die &kologische
Funktionalitat der Fortpflanzungs- und Ruhestatten gewéhrleistet sowie Tétungen oder Verletzungen von
Individuen und Entwicklungsformen vermieden werden. Soweit erforderlich, sind dazu funktionserhaltende
oder konfliktmindernde MaBBnahmen abzuleiten und zeitlich so umzusetzen, dass zwischen der Wirkung
der MaBnahmen und dem geplanten Eingriff keine Licke entsteht.

1.3 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das relevante Untersuchungsgebiet der vorliegenden Kartierung und Potenzialanalyse ist innerhalb des
Ostseebades Zinnowitz, Gemarkung Zinnowitz, Flur 11, Flurstlick: 6/7 (teilweise) und 7/2 verortet (Abbil-
dung 1). Die Planflache umfasst ca. 1,88 ha und befindet sich nérdlich in ndchster Nahe zur BundesstralBe
111 Ahlbecker StraBBe in der Ortslage Zinnowitz. Die Flache stellt aktuell eine Brachflache innerhalb des
Siedlungsgebietes dar. Die Umgebung ist gepragt von Verkehrs- und Siedlungsstrukturen mit Einfamilien-
hausern, Mehrfamilienhdusern sowie Gewerbestrukturen. Ostlich angrenzend liegt ebenso eine unbebaute
Freiflache. Die Flache stellt Gberwiegend Offenland mit einigen aufkommenden Gehdlzstrukturen dar.
Durch die Lage im Siedlungsbereich bietet die Flache das Potenzial zur Entwicklung von Wohnbebauung.

[]B-Plan Nr. 44
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Flachenkulisse und dessen Umland
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Einleitung

1.4 Schutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturparks ,Insel Usedom®, weitere internationale
sowie nationale Schutzgebiete befinden sich auBerhalb des UG.
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2 Erfassungsmethodik

2.1 Biotoptypenkartierung

Im Untersuchungsgebiet erfolgte am 13.06.2024 eine flachendeckende Biotopkartierung. Die Biotoptypen
wurden anhand der Gelandebegehung und mittels aktueller Luftbilder abgegrenzt und auf Vorliegen eines
gesetzlichen Schutzstatus nach NatSchAG M-V Uberprift. Die Biotopansprache erfolgte nach der ,Anlei-
tung flr die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern® (LUNG
M-V 2013).

3 Ergebnisse

3.1 Biotope

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um eine Uberwiegend trockene sandgepragte Brachflache
im Siedlungsbereich von Zinnowitz. Aufgrund der dauerhaften Auflassung des Gelandes hat sich, auf der
von Offenland gekennzeichneten Flache, eine fortschreitende Gehdlzsukzession eingestellt. Ruderaler
Kriechrasen (RHK) nimmt den Uberwiegenden Anteil der Gesamtflache ein. Bestandbildende Arten sind
hochwiichsige Graser wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Landreitgras (Calamagrostis epigejos),
Taube Trespe (Bromus sterilis) oder Knauelgras (Dactylis glomerata). Dazu kommen einige ruderale Stau-
den wie Gewdhnlicher Beifu3 (Artemisia vulgaris), Rainfarn (Tanacetum vulgaris), Schafgarbe (Achillea
millefolium), Krause Distel (Carduus crispus) oder Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense). Wenige
Blihaspekte werden durch Vogel-Wicke (Vicia cracca), Hopfen-Luzerne (Medicago lupulina), Turmkraut
(Turritis glabra) oder Echtem Seifenkraut (Saponaria officinalis) erzeugt.

Vegetationsbedeckung mit nichtheimischen Arten treten zudem an mehreren Stellen im Untersuchungsge-
biet auf. Dabei handelt es sich im nordwestlichen Teil um einen Bereich, der von einer Neopyhten-Stau-
denfluren (RHN) bestehend aus Dominanzbestanden des Japanischen Staudenknéterichs (Fallopia japon-
ica) gebildet wird. Dazu kommen, wahrscheinlich als Relikte einer vormaligen Nutzung, in mehreren Berei-
chen Geblische aus liberwiegend nichtheimischen Strauchern (BLY), die von Gewdhnlicher Schneebeere
(Symphoricarpus albus) und Weidenblatt-Spierstrauch (Spiraea salicifolia) gepragt werden.

Dazu wird das UG an diversen Stellen von Alteren und Jiingeren Einzelbaume (BBA, BBJ) durchzogen,
die von Stiel-Eiche (Quercus robur), Winter-Linde (Tilia cordata), Hange-Birke (Betula pendula), Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus), Eingriffigem WeiBdorn (Crataegus monogyna) oder Gemeiner Kiefer (Pinus
sylvestris) gestellt werden. Sofern die Alteren Einzelbdume einen Stammumfang von 100 cm in 1,30 m
Hohe aufweisen, stellen sie gesetzlich geschiitzte Biotope gemal § 18 NatSchAG M-V dar. Einige sehr
junge Gehdlze sind teilweise als Mesophile Laubgebiische (BLM) erfasst worden. Dazu z&hlen weiterhin
Spéte Traubenkirsche (Prunus serotina) oder Mirabelle (Prunus syriaca). Sofern die Mesophilen Laubge-
biische eine Flache von > 100 m? aufweisen, sind sie gemani § 20 NatSchAG M-V geschitzt.

Am westlichen Rand des UG sdumt eine, gemaB § 19 NatSchAG M-V gesetzlich geschitzte, Baumreihe
bestehend aus sehr alten Sommerlinden ( Tilia platyphyllos) den teilversiegelten Wirtschaftsweg (OVU). Ein
weiteren, unversiegelter Wirtschaftsweg quert das UG von West nach Ost und teil den Bereich in zwei
Teile. Am nérdlichen Rand quert zudem die Bahnlinie von Zissow nach Swineminde (OVE) das UG, an
dessen Rand sich einzelne Altere Einzelbdume sowie Baumhecken (BHB) etabliert haben. Die Baumhe-
cken sind < 50 m lang, einzelne altere Ba&ume kdnnen jedoch geman § 18 NatSchAG M-V geschiitzt sein.

Am westlichen Rand breitet sich, infolge der Gehdlzsukzession, zudem ein Feldgehélz aus berwiegend
heimischen Baumarten (BFX) im Offenland aus, das aufgrund seiner Flache geman § 20 NatSchAG M-V
gesetzlich geschitzt ist und maBgeblich von Gemeiner Kiefer (Pinus sylvestris), Robinie (Robinia pseu-
doacacia), Berg-Ulme (Ulmus glabra) oder Stiel-Eiche (Quercus robur) bestanden ist.
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Ergebnisse

Zudem sind an mehreren sehr trockenen, sandgepragten Stellen Sandmagerrasen (TMS) im UG vorhan-
den, die geman § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschiitzt sind. Die Sandmagerrasen werden von Schaf-
Schwingel (Festuca ovina), Rot-StrauBBgras (Agrostis capillaris), Feld-Beifu3 (Artemisia campestris), Berg-
Sandgléckchen (Jasione montana), Mausohr-Habichtskraut (Hieracium pilosella), Sand-Strohblume (He-
lichrysum arenarium), Scharfem Mauerpfeffer (Sedum acre), Kleinem Sauer-Ampfer (Rumex acetosella),
Feld-Hainsimse (Luzula campestris) oder Silbergras (Corynephorus canescens) charakterisiert.

Die Umgebung des UG wird hauptsachlich von Siedlungs- und Verkehrsstrukturen gestellt. Dazu zahlen
Bauten eines Landlich gepragten Dorfgebietes (ODF — Hiihnergehege), eines Lockeren Einzelhausgebie-
tes (OEL), eines Gewerbegebietes (OIG), eines Campingplatzes (PZC) sowie der vorhandenen StraBBen
(OVL), versiegelten FuB- und Radwege (OVF), Wirtschaftswege (OVU) und Pfade (OVD).

Abbildung 2 stellt die Biotopauspragung im Untersuchungsgebiet dar. Eine Auflistung der vorgefundenen
geschutzten Pflanzenarten ist Tabelle 2 zu entnehmen.

Insgesamt wurden finf gesetzlich geschitzte Biotope gemal §§ 18 bis 20 NatSchAG M-V innerhalb des
UG erfasst. Diese nehmen etwa 12 % des Untersuchungsgebietes bzw. 14 % des B-Plan-Geltungsberei-
ches ein. Die folgende Tabelle verdeutlicht die erfassten Biotope innerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches
samt Biotopwert und Fldchenauspragung:

Tabelle 1: Biotopwert, FldchengréBen und prozentuale Anteile der Biotoptypen am B-Plan-Geltungsbereich
orange: gesetzlich geschiitzte Biotope; kursiv: separate Bewertung gemaB MLUV (2007)

Code Biotoptyp Durchs.chnittli- Flache im B- Anteil vom
cher Biotopwert Plan [m?] B-Plan [%]

BBA Alterer Einzelbaum — 138,3 <1

BBG Baumgruppe — 4,1 <1

BBJ Jingerer Einzelbaum — 155,3 <1

BFX Feldgehdlz aus Uberwiegend heimischen 6 723,3 4
Baumarten

BLM Mesophiles Laubgeblsch 3 14,8 <1

BLY Gebiische aus Uberwiegend nichtheimischen 1,5 517,5 3
Strduchern

OIG Gewerbegebiet 0,5 9,4 <1

OVvD Pfad, Rad- und FuBweg 1 116,2 <1

ovu Wirtschaftsweg, nicht bzw. teilversiegelt 0,8 278,3 <1

RHK Ruderaler Kriechrasen 3 12.863,8 69

RHN Neophyten-Staudenflur 1,5 566,7 3

TMS Sandmagerrasen 6 3.415,9 19

Gesamt 18.793,3 100
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:. - -_ : Untersuchungsgebiet

[ | B-PlanNr. 44

Biotope

- BBA - Alterer Einzelbaum
- BBG - Baumgruppe
- BBJ - Jiingerer Einzelbaum

BFX - Feldgeholz aus tiberwiegend heimischen
Baumarten

- BHB - Baumhecke

[ | BLM - Mesophiles Laubgebiisch

E BLY - Gebiisch aus Uiberwiegend
nichtheimischen Strauchern

- BRR - Baumreihe

- ODF - Landlich gepragtes Dorfgebiet
D OEL - Lockeres Einzelhausgebiet
- OIG - Gewerbegebiet

|:| OVD - Pfad, Rad- und FuRweg

- OVE - Bahn/ Gleisanlage

- OVF - Versiegelter FuR- und Radweg

I oV - strate

- OVU - Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

PWX - Siedlungsgeholz aus heimischen
Baumarten

|:] PZC - Campingplatz

I:I RHK -Ruderaler Kriechrasen
l:] RHN - Neophyten-Staudenflur

\:I TMS - Sandmagerrasen

|:] gesetzlich geschitzte Biotope gemanR §§
18-20 NatSchAG M-V

Topographische Datenbasis: © GeoBasis-DE/M-V 2024

Abbildung 2: Biotopauspragungen innerhalb des Plangebietes und im 50 m Umkreis (Untersuchungsgebiet)
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Ergebnisse

Fotodokumentation:

Abbildung 3: Ruderaler Kriechrasen mit
aufkommenden Jiingeren Einzelbdumen Abbildung 4: Unversiegelter Wirtschaftweg
und Mesophilen Laubgebiischen

Abbildung 7: Feldgehélz aus liberwiegend heimischen Abbildung 8: Neophyten-Staudenflur
Baumarten
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Tabelle 2: Geschiitzte und/ oder gefdahrdete Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet
Legende: BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung, FFH-RL = Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, RL D = Rote Liste
Deutschland (METZzING et al. 2018); RL M-V= Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (VOIGTLANDER & HENKER
2005); Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet,
3 = geféhrdet, b. g. = besonders geschiitzt, V = Vorwarnliste
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name FFH-RL BArtSchV RL D RL M-V
Feld-Hainsimse Luzula campestris — — — \"
Berg-Sandgléckchen Jasione montana — — — Vv
Sand-Strohblume Helichrysum arenarium — b.g. 3 \"
Duft-Lauch Allium suaveolens — — 3 —
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Relevanzpriifung

4 Relevanzprifung

Basierend auf den vorhandenen Biotopen und Strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes erfolgte
die Ableitung der Habitatausstattung, um unter Zuhilfenahme von Literaturangaben das potenzielle Vor-
kommen der Arten einzuschatzen und ihre Relevanz hinsichtlich der Projektwirkungen zu beurteilen.

4.1 Projektwirkungen

Mit der Umsetzung der Entwicklung der Flachen werden potenziell streng geschiitzte Arten beeintrachtigt.
Es erfolgt eine Differenzierung der Projektwirkungen in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren
(Tabelle 3). Die Relevanz der folgenden Projektwirkungen wird im Rahmen der Relevanzprifung fir die
einzelnen Arten/ Artengilden nachfolgend ermittelt.

Tabelle 3: Projektwirkungen mit Umsetzung des Vorhabens

bau- anlage- betriebs-

Wirkfak
irkfaktoren bedingt bedingt bedingt

mogliche Beeintrachtigungen

X Verlust und dauerhafte Uberbauung von Habi-
tatstrukturen

Temporarer Verlust von Vegetation / temporére
X Habitatverédnderung im Bereich der Baustellenein-
Flacheninanspruchnahme richtungen, Lagerflachen und Stellflachen von
Baumaschinen

Bodenverdichtungen durch Baumaschinen

X Potentielle Tétung/ Verletzung von streng ge-
schitzten Arten durch Bauarbeiten

Stérungen von Tieren durch baubedingte Schalle-
missionen und Erschitterung. Potenzielle Stoffein-
Larmemission, Erschiitte- trage im Baubereich. Minderung der Habitatquali-
rungen, stoffliche Immissi- X X tat benachbarter Flachen wéhrend der Bauarbei-

onen ten.

Mégliche Vergramung streng geschitzten Arten
wéahrend der Bautatigkeiten.

Temporéare Stérungen von Tieren durch Bewe-
Optische Reize/ Bewe- o gungs- und Lichtreize.

gung Mégliche Vergramung von streng geschiitzten Ar-
ten wahrend der Bautéatigkeiten.
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4.2 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Nachfolgend werden die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und ihre Relevanz hinsichtlich
des Vorhabens geprift.

Tabelle 4: Potenzialabschatzung und Relevanzpriifung der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-
chungsgebiet,

Legende: ,»UG“ = Untersuchungsgebiet; gelb hervorgehoben— Beeintrachtigung der Arten im Vorfeld nicht auszu-
schlieBen, als relevant bewertet

Art / Gilde Vorkommen mégliche Beeintrachtigungen Relevanz
Arten Anhang IV FFH-RL

Farn- und Blitenpflanzen Verbreitung und Habitatanspriiche nach BFN (2024) und LUNG M-V (2024b)

Sumpf-Engelwurz enge Bindung an Niedermoorstan- keine nein
(Angelica palustris) dorte sowie anmoorige und humusrei-

che Standorte; keine hinreichenden

Habitatbedingungen im UG

Kriechender Schei- besiedelt Pionierstandorte insb. im keine nein
berich Bereich zeitweise Uberschwemmter
(Apium repens) Ufer; keine hinreichenden Habitatbe-

dingungen im UG
Frauenschuh keine Verbreitung im UG keine nein
(Cypripedium
calceolus)
Sand-Silberscharte keine Verbreitung im UG keine nein
(Jurinea
cyanoides)
Sumpf-Glanzkraut besiedelt Basen- und Kalkzwischen- keine nein
(Liparis loeselii) mooren sowie mesotrophe, kalkreiche

Moore; keine hinreichenden Habitat-
bedingungen im UG

Schwimmendes besiedelt meso- bis oligotrophe Still- keine nein
Froschkraut gewasser sowie Graben und Bache
(Luronium natas) mit geringen Wassertiefen, keine hin-

reichenden Habitatbedingungen im

uG
Saugetiere
Abendsegler potenziell Entfernung von Gehoélzen ja
(Nyctalus noctula) UG als Jagd-/Transferhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-

. . achti habita-

bevorzugt Baumquartiere, nutzt di- :;anc LTI TR e el

verse Jagdhabitate
Braunes Langohr potenziell Entfernung von Gehdlzen ja
(Plecotus auritus) bevorzugt Waldhabitate, nutzt (Quartierstrukturen), Beein-

Baumquartiere trachtigung von Jagdhabita-

ten

Breitfliigelfledermaus ~ potenziell Entfernung von Gehdlzen ja
(Eptesicus serotinus) UG als Jagdhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-

trachtigung von Jagdhabita-

Jagdhabitate im Offenland mit Ge- ten

holzstrukturen
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Art / Gilde Vorkommen mogliche Beeintrachtigungen Relevanz
Arten Anhang IV FFH-RL
Fransenfledermaus potenziell Entfernung von Gehélzen ja
(Myotis nattereri) UG als Jagd-/Transferhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-
besiedelt vorwiegend Waldhabi- Wi LR e e EE L EL 2R
- R . ten
tate, Quartiere an Baumen und im
Siedlungsbereich
Graues Langohr keine Verbreitung im UG keine nein
(Plecotus austriacus)
Bartfledermaus potenziell Entfernung von Gehdlzen ja
(Myotis brandtii) UG als Jagd-/Transferhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-
Bindung an Waldhabitate und des- ::chtlgung LIl LS
sen Umland, nutzt vorzugsweise
Baumquartiere
GroBes Mausohr potenziell Entfernung von Gehdélzen ja
(Myotis myotis) UG als Jagdhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-
Jagdhabitate in offener Feldflur ::ch“g“"g LLLIE el
und Waldern
Kleine Bartfledermaus ~ keine Verbreitung im UG keine nein
(Myotis mystacinus)
Kleiner Abendsegler keine Verbreitung im UG keine nein
(Nyctalus leisleri)
Mopsfledermaus keine Verbreitung im UG keine nein
(Barbastella barbastel-
lus)
Miickenfledermaus keine Verbreitung im UG keine nein
(Pipistrellus pygmaeus)
Nordfledermaus keine Verbreitung im UG keine nein
(Eptesicus nilssonii)
Rauhautfledermaus potenziell Entfernung von Gehdlzen ja
(Pipistrellus nathusii) UG als Jagd-/Transferhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-
bevorzugt reich strukturierte Wal- :Lanchtlgung von Jagdhabita-
der, Parkanlagen, Waldrander
Quartiere vorzugweise in Baumen
Teichfledermaus nein keine nein
(Myotis dasycneme) seltene Art, als Jagdhabitate dienen
stehende und flieBende Gewasser
Wasserfledermaus nein Entfernung von Gehdlzen ja
(Myotis daubentonii)  Quartiere vorzugweise in Baumen, (Quartierstrukturen), Beein-
Jagdhabitate u.a. im Offenland mit  trachtigung von Jagdhabita-
Geholzstrukturen ten
Zweifarbfledermaus keine Verbreitung im UG keine nein
(Vespertilio murinus)
Zwergfledermaus potenziell Entfernung von Gehélzen ja
(Pipistrellus pipistrel- UG als Jagd-/Transferhabitat; (Quartierstrukturen), Beein-
lus) ubiquitére, weit verbreitete Art :(reanchtlgung von Jagdhabita-
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,Wohnanlage Ahlbecker StralRe / Peenestralte"

Art / Gilde Vorkommen mogliche Beeintrachtigungen Relevanz
Arten Anhang IV FFH-RL
Biber nein keine nein
(Castor fiber) fehlende Haitateignung und Gewés-
serstrukturen im UG
Fischotter nein keine nein
(Lutra lutra) Totfunde entlang der B111, zwischen
Zempin und Zinnowitz nahe der Zelt-
platzausfahrt und der Eisenbahnbri-
cke (2004); fehlende Haitateignung
und Gewasserstrukturen im UG
Wolf potenziell im gesamten Bundesland keine nein
(Canis lupus) vorkommend, jedoch keine Territorien
im nahen Umfeld (DBBW 2024)
Haselmaus keine Verbreitung im UG keine nein
(Muscardinus
avellanarius)
nein keine nein
Kegelrobbe Bind ine Leb " UG
(Halichoerus grypus) indung an me.mne e en;raume,
auBerhalb geeigneter Habitate
. nein keine nein
Schweinswal Bind ine Leb . UG
(Phocoena phocoena) indung an me‘mne e en;raume,
auBerhalb geeigneter Habitate
nein keine nein
Seehund

(Phoca vitulina)

Bindung an marine Lebensraume, UG

auBerhalb geeigneter Habitate

Reptilien Verbreitung und Anspriiche gepriift nach BFN (2024) und LUNG M-V (2024b)
Zauneidechse potenziell Totungs-/Verletzungsgefahr Ja
(Lacerta agilis) die Art préaferiert halboffene, son- im Zuge der Baufeldfreima-

nenexponierte Landschaften mit chung und Bautitigkeiten,

grabbarem Substrat und Klein- Zerstorung von Fortpflan-

strukturen; zungs- und Ruhestétten durch

. _ _ Eingriff bzw. Uberbauung in

Die Flache weist geeignete Struktu- potentielle Lebensraume nicht

ren fir Nahrungssuche, Warmere- auszuschlieBen

gulation und Versteckméglichkei-

ten fiir die Zauneidechse auf.
Schlingnatter potenziell Totungs-/Verletzungsgefahr Ja

(Coronella austriaca) ~ vornehmlich in mosaikartigen im Zuge der Baufeldfreima-

Landschaften mit offenen, krauti- chung und Bautitigkeiten,

gen und gehdlzdominierenden Zerstorung von Fortpflan-

Strukturen (u.a. Randbereiche von zungs- und Ruhestatten durch

Waldern); Eingriff bzw. Uberbauung in
potentielle Lebensraume nicht
auszuschlieBBen
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Art / Gilde Vorkommen mogliche Beeintrachtigungen Relevanz
Arten Anhang IV FFH-RL
Europaische Sumpf- nein keine nein

schildkrote
(Emys orbicularis)

besiedelt Stillgewésser mit dichtem
Makrophytenbestand, besonnten
Flachwasserzonen und Strukturreich-
tum;

fehlende Habitateignung, keine Vor-
kommen im Naturraum

Amphibien

Verbreitung und Anspriiche gepriift nach DGHT (2024) und LUNG M-V (2024b)

Europaischer
Laubfrosch
(Hyla arborea)

nein

die Art besiedelt stehende, flache und
besonnte Gewéasser mit guter Wasser-
qualitat und Strukturreichtum im Um-
land;

fehlende Laichgewasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine

nein

Kammmolch
(Triturus cristatus)

nein

besiedelte dauerhaft wasserfiihrende
und sonnenexponierte Stillgewésser
mit strukturierter Ufer- und Unterwas-
servegetation;

fehlende Laichgewéasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine

nein

Kleiner Wasserfrosch
(Pelophylax lessonae)

nein

bevorzugt werden kleine Stillgewas-
ser, Moorbiotope, Grédben sowie Auen-
gewdasser mit reichem Makrophyten-
bewuchs;

keine Vorkommen im Naturraum

keine

nein

Knoblauchkréte
(Pelobates fuscus)

nein

bevorzugt in sandigen Landschaften
mit vegetationsreichen und gut be-
sonnten Stillgewassern flrs Laichge-
schehen;

fehlende Laichgewasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine

nein

Kreuzkrote
(Bufo calamita)

Institut biota

nein

besiedelt sandige Fluss- und Bach-
auen, Sanddinen des Kisten- und
Binnenlandes, Sekundarlebensrdume
sind Sand- und Kiesgruben sowie
Truppenibungsplatze sowie Flach-
und Kleingewasser werden zur Repro-
duktion genutzt;

fehlende Laichgewdsser in erreichba-
rer Nahe

keine

nein
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,Wohnanlage Ahlbecker StralRe / Peenestralte"

Art / Gilde

Vorkommen
Arten Anhang IV FFH-RL

mogliche Beeintrachtigungen Relevanz

Moorfrosch
(Rana arvalis)

nein

die Art besiedelt eine Vielzahl perma-
nent und temporar wasserfihrender
Lebensraume (u.a. Bruchwalder,
Moorgebiete, Nasswiesen, Auenge-
biete);

fehlende Laichgewasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine nein

Rotbauchunke
(Bombina bombina)

nein

bevorzugt sonnenexponierte Stillge-
wasser mit Flachwasserzonen und rei-
cher Submersvegetation als Laichha-
bitat; Feuchtwiesen, Bruchwaélder so-
wie Feldgehdlze dienen als Landle-
bensraum;

fehlende Laichgewéasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine nein

Springfrosch
(Rana dalmatina)

nein

die Art ist an gewasserreiche Laub-
mischwalder gebunden, besonnte
Kleingewasser und Graben mit Flach-
wasserzonen dienen als Laichhabitat;
Vorkommen sind entsprechend des
Verbreitungsmusters auszuschlieBen,
keine hinreichenden Habitatstrukturen
im UG

keine nein

Wechselkréte
(Bufo viridis)

nein

als Laichgewéasser dienen flache und
vegetationsarme Gewasser in offenen
Landschaften mit grabbarem Substrat;
fehlende Laichgewasser und ungeeig-
nete Habitatstrukturen als Sommer
und/ oder Winterlebensraum

keine nein

Fische

Verbreitung und Anspriiche geprift nach WINKLER et al. (2007)

Nordseeschnéapel
(Coregonus
oxyrhinchus)

nein
fehlende Habitateignung im UG

keine nein

Store (Acipenser sp.)

nein
fehlende Habitateignung im UG

keine nein

Insekten Verbreitung und Anspriiche geprift nach BFN (2024) und LUNG M-V (2024b)
Kafer
Breitrand nein keine nein

(Dytiscus latissimus)
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besiedelt permanent wasserfuhrende
gréBere Stillgewasser;

fehlende Gewésserstrukturen und Ha-
bitatbedingungen im UG
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Art / Gilde Vorkommen mdogliche Beeintrachtigungen Relevanz
Arten Anhang IV FFH-RL
Eremit potenziell keine nein
(Osmoderma eremita)  Bingung an Altbaumbestande mit gro-  keine Rodung der Lindenbaum-
Bem Mulmkérper; reihe vorgesehen
Lindenbaumreihe am westlichen Rand
des UG stellt potenzielles Habitat dar;
Heldbock nein keine nein
(Cerambyx cerdo) Bindung an alte Eichen, vorzugweise
in Altwaldern; keine hinreichenden Ha-
bitatbdume im UG
Schmalbindiger Breitfli- nein keine nein
gel-Tauchkafer besiedelt permanent wasserfiihrende
(C.E'raphoderus groBere Stillgewasser;
bilineatus) fehlende Gewasserstrukturen und Ha-
bitatbedingungen im UG
Libellen
Asiatische Keiliungfer ~ nein keine nein
(Gomphus besiedelt vorzugweise strémungsbe-
flavipes) ruhigte Bereiche von FlieBgewassern
mit feinsandigem Sediment;
fehlende Habitatstrukturen im UG
GroBe Moosjungfer nein keine nein
(Leucorrhinia besiedelt sonnenexponierte  Stillge-
pectoralis) wasser mit Strukturreichtum (u.a. Torf-
stiche, Weiher, Kleingewasser);
fehlende Habitatstrukturen im UG
Grline Mosaikjungfer nein keine nein
(Aeshna viridis) enge Bindung an Gewasser mit Vor-
kommen der Krebsschere, keine hin-
reichenden Habitatbedingungen zu er-
warten;
fehlende Habitatstrukturen im UG
Ostliche Moosjunger nein keine nein
(Leucorrhinia albifrons)  besiedelt kleine, nahrstoffarme Stillge-
wasser mit reichem Makrophytenbe-
wuchs (u.a. saure Moorkolke, Torfsti-
che);
fehlende Habitatstrukturen im UG
Sibirische Winterlibelle nein keine nein
(Sympecma paedisca)  besiedelt sonnenexponierte und flache
Stillgewéasser mit einem Mosaik aus
Ried- und Réhrichtbestanden;
fehlende Habitatstrukturen im UG
Zierliche Moosjunger nein keine nein
(Leucorrhinia caudalis)  pesiedelt vorzugweise flache Stillge-
wasser mit dichter Submersvegetation
und sonnenexponierter Lage;
fehlende Habitatstrukturen im UG
Institut biota Seite 19 | 32



,Wohnanlage Ahlbecker StralRe / Peenestralte"

Art / Gilde Vorkommen mogliche Beeintrachtigungen Relevanz

Arten Anhang IV FFH-RL
Falter
Blauschillernder Feuer-  nein keine nein
falter (Lycaena helle) besiedelt verschiedene Moorlebens-

raume;

fehlende Habitatstrukturen im UG
GroBer Feuerfalter nein keine nein
(Lycaena dispar) bevorzugt natiirliche Uberflutungs-

rdume mit Bestanden des Fluss-Amp-

fers;

fehlende Habitatstrukturen im UG
Nachtkerzenschwir- ja Vorkommen von FraBpflanzen ja
mer Wiesengraben, Bach- und Fluss- nicht ausgeschlossen — Habi-
(Proserpinus ufern sowie auf jiingeren Feucht- tatverlustund TGtung durch
proserpina) brachen; Sekundarstandorte sind Bauarbeiten nicht ausge-

naturnahe Gartenteiche, Weiden- schlossen

ré6schen-Bestande in  weniger

feuchten bis trockenen Ruderalflu-

ren, Industriebrachen, Bahn- und

Hochwasserdammen, Waldschla-

gen, Steinbriichen sowie Sand- und

Kiesgruben.
Mollusken
Zierliche Tellerschne- nein keine nein
cke (Anisus vorticulus)  pesiedelt klare, meist kalkreiche Still-

gewasser und Graben mit reichem und

strukturiertem Pflanzenbewuchs;

fehlende Habitatstrukturen im UG
Gemeine Flussmuschel nein keine nein

(Unio crassus)

Bindung an saubere, strémungsreiche
FlieBgewasser mit Strémungsvarian-
zen, strukturiertem Substrat und dyna-
mischer Uferstruktur;

fehlende Habitatstrukturen im UG
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

4.3 Europaische Vogelarten

Die Potentialabschatzung fiir die Europaischen Vogelarten gem. Art. | der Vogelschutzrichtlinie basiert auf
einer Luftbildanalyse sowie der Vor-Ort-Begehung im Rahmen der Biotopkartierung. Zudem wurde das
Verbreitungsgebiet mittels VOKLER (2014) gepruft. Sowohl der Eingriffsbereich als auch der GroBteil des
UG strukturreichem Offenland mit Ruderalem Kriechrasen, Sandmagerrasen und Gehdlzaufkommen do-
miniert. (vgl. Tabelle 5).

Die nachfolgende Bewertung der im Gebiet vorhandenen Habitatqualitat erfolgte anhand der Angaben nach
SUDBECK et al. (2005). Im Anschluss wurde die Betroffenheit durch die Auswirkungen des Vorhabens ein-
geschétzt. Hieraus ergeben sich die in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. potentiell
im Gebiet vorkommenden und betroffenen Vogelarten. Der Schutzstatus wurde den Roten Listen Deutsch-
land (RYSLAVY et a. 2020) / Mecklenburg-Vorpommern (VOKLER et al. 2014) und den Angaben zu den in
Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten (LUNG M-V 2016) entnommen.

Tabelle 5: Relevante Européische Vogelarten
Legende: Liste aller im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommenden Vogelarten; fett = auf Verbotstatbestande
zu priifende Vogelarten, geschiitzte und gefahrdete Arten (ausgenommen Nahrungsgaste) FB=Freibriter;
BB=Bodenbriiter; NG=Nahrungsgast; HB = H6hlenbriter; NB = Nischenbriter
Vorkommen Artname A.rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde

Alpenstrandlaufer Calidris alpina

X Amsel Turdus merula FB Verlust Bruthabitat
Austernfischer Haematopus ostralegus

X Bachstelze Motacilla alba NB Verlust Bruthabitat
Bartmeise Panurus biarmicus

Baumfalke Falco subbuteo

X Baumpieper Anthus trivialis BB Verlust Bruthabitat
Bekassine Gallinago gallinago

Bergente Aythya marila

Bergfink Fringilla montifringilla o= ===

Beutelmeise Remiz pendulinus

Bienenfresser Merops apiaster

Birkenzeisig Carduelis flammea

Blasshuhn Fulica atra

Blaukehlchen Luscinia svecica

X Blaumeise Parus caeruleus HB Verlust Bruthabitat
Blassgans Anser albifrons

X Bluthénfling Carduelis cannabina FB Verlust Bruthabitat
Brachpieper Anthus campestris

Brandgans Tadorna tadorna
Brandseeschwalbe  Sterna sandvicensis

X Braunkehlchen Saxicola rubetra BB Verlust Bruthabitat

Brautente

Aix sponsa

Institut biote
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,Wohnanlage Ahlbecker StralRe / Peenestralte"

Vorkommen Artname A'rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde

Bruchwasserlaufer Tringa glareola

X Buchfink Fringilla coelebs FB Verlust Bruthabitat

X Buntspecht Picoides major NG Verlust Nahrungshabitat

Dohle Corvus monedula

X Dorngrasmiicke Sylvia communis FB Verlust Bruthabitat

Drosselrohrsanger ':SZZZ(ZP halus arund-

Eichelh&dher Garrulus glandarius

Eisvogel Alcedo atthis

Elster Pica pica

Erlenzeisig Carduelis spinus

Fasan Phasianus colchicus

Feldlerche Alauda arvensis

Feldschwirl Locustella naevia

X Feldsperling Passer montanus HB Verlust Bruthabitat
Fichtenkreuzschna- . .

bel Loxia curvirostra

Fischadler Pandion haliaetus

Fitis Phylloscopus trochilus

Flussregenpfeifer Charadrius dubius

Flussseeschwalbe Sterna hirundo

Flussuferlaufer Acitis hypoleucos

Ganseséager Mergus merganser

Gartenbaumlgufer Certhia brachydactyla

- Gartengrasmiicke Sylvia borin

X Gartenrotschwanz Z?soenicurus phoenicu- FB Verlust Bruthabitat

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

- Gelbspdtter Hippolais icterina

Gimpel Pyrrhula pyrrhula --- ---

Girlitz Serinus serinus

X Goldammer Emberiza citrinella BB Verlust Bruthabitat

X Grauammer Miliaria calandra BB Verlust Bruthabitat

Graugans Anser anser

Graureiher Ardea cinerea

Grauschnapper Muscicapa striata

Grauspecht Picus canus

GroBer Brachvogel

Numenius arquata
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Vorkommen Artname A.rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde

X Grunfink Carduelis chloris FB Verlust Bruthabitat

X Grinspecht Picus viridis NG Verlust Nahrungshabitat

Habicht Accipiter gentilis

Halsbandsittich Psittacula krameri

Haselhuhn Bonasa bonasia

X Haubenlerche Galerida cristata NG Verlust Nahrungshabitat

Haubenmeise Parus cristatus

Haubentaucher Podiceps cristatus

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros
Haussperling Passer domesticus NB Verlust Bruthabitat
Heckenbraunelle Prunella modularis FB Verlust Bruthabitat
Heidelerche Lullula arborea BB Verlust Bruthabitat

Héckerschwan Cygnus olor

Hohltaube Columba oenas

Kampflaufer Philomachus pugnax

Kanadagans Branta canadensis

Karmingimpel Carpodacus erythrinus

Kermbeifer Coccothraustes coc-

Kiebitz Vanellus vanellus

X Klappergrasmiicke Sylvia curruca FB Verlust Bruthabitat

Kleiber Sitta europaea

E(la?jrs]s';:(li-léu for Calidris alpina ssp. schinzii  --- ---

Kleines Sumpfhuhn  Porzana parva - -

Kleinspecht Dryobates minor

Knékente Anas querquedula

X Kohimeise Parus major HB Verlust Bruthabitat

Kolbenente Netta rufina

Kolkrabe Corvus corax

Kormoran Phalacrocorax carbo

Kornweihe Circus cyaneus

Kranich Grus grus

Krickente Anas crecca

Kuckuck Cuculus canorus

Klstenseeschwalbe

Sterna paradisaea

Lachmoéwe

Larus ridibundus

Institut biote
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Vorkommen Artname A'rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde

Loffelente Anas clypeata

Mandarinente Aix galericulata

Mantelméwe Larus marinus
nein
Jagd im Luftraum; Stérung

s o it de Bamtin,
Beeintrachtigung durch An-
lage und Betrieb

Méausebussard Buteo buteo

Mehlschwalbe Delichon urbica

Misteldrossel Turdus viscivorus

Mittelsager Mergus serrator

Mittelspecht Dendrocopus medius

2 :\:Ilkélnchsgrasmﬁ- Sylvia atricapilla FB Verlust Bruthabitat

Moorente Aythya nyroca

X Nachtigall Luscinia megarhynchos FB Verlust Bruthabitat

= Nebelkrahe Corvus cornix

X Neuntoter Lanius collurio FB Verlust Bruthabitat

QOdinshiihnchen Phalaropus lobatus

Ohrentaucher Podiceps auritus

X Ortolan Emberiza hortulana BB Verlust Bruthabitat

Pfeifente Anas penelope

Pirol Oriolus oriolus

Prachttaucher Gavia arctica

Rabenkrahe Corvus corone

Raubseeschwalbe Sterna caspia

Raubwiirger Lanius excubitor

Rauchschwalbe Hirundo rustica

RaufuBbussard Buteo lagopus

RaufuBkauz Aegolius funereus

Rebhuhn Perdix perdix --- -

Reiherente Aythya fuligula --- -

- Ringeltaube Columba palumbus FB Verlust Bruthabitat

Rohrammer Emberiza schoeniculus

Rohrdommel Botaurus stellaris

Rohrschwirl Locustella luscinioides

Rohrweihe Cinclus aeruginosus

Seite 24 | 32 Institut bivta



Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Vorkommen Artname A.rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde
Rotdrossel Turdus iliacus
RotfuBfalke Falco vespertinus
Rothalstaucher Podiceps griseigena
--- Rotkehichen Erithacus rubecula BB Verlust Bruthabitat
Rotkopfwirger Lanius senator
Rotmilan Milvus milvus --- -—-
Rotschenkel Tringa totanus
Saatgans Anser fabalis
Saatkrédhe Corvus frugilegus NG Verlust Nahrungshabitat
Sébelschnébler Recurvirostra avosetta
Samtente Melanitta fusca
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula
Schelladler Aquila clanga
Schellente Bucephala clangula
e Acrocephalus schoenobae-
nus
Schlagschwirl Locustella fluviatilis
Schlangenadler Circaetus gallicus
Schleiereule Tyto alba
Schnatterente Anas strepera
Schreiadler Aquila pomarina
Schwanzmeise Aegithalos caudatus
Schwarzhalstaucher  Podiceps nigricollis
X Schwarzkehlchen Saxicola torquata BB Verlust Bruthabitat

Schwarzkopfméwe

Larus melanocephalus

Schwarzmilan

Milvus migrans

Schwarzspecht

Dryocopus martius

Schwarzstirnwirger

Lanius minor

Schwarzstorch Ciconia nigra
Seeadler Haliaeetus albicilla
Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus
Seggenrohrsénger Acrocephalus paludicola
Silberméwe Larus argentatus
Singdrossel Turdus philomelos
Singschwan Cygnus cygnus

Sommergoldhahn-
chen

Regulus ignicapillus

Sperber

Accipiter nisus

Institut biote
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Vorkommen Artname A'rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde
X (S:E:rbergrasmﬁ- Gy e FB Verlust Bruthabitat
Sperlingskauz Glaucidium passerinum
SpieBente Anas acuta
X Sprosser Luscinia luscinia FB Verlust Bruthabitat
Star Sturnus vulgaris
Steinadler Aquila chrysaetus
Steinkauz Athene noctua
Steinschmétzer Oeahthe oeanthe
Steinwalzer Arenaria interpres === -—-
Stelzenléaufer Himantopus himantopus
Steppenweihe Circus macrourus
Sterntaucher Gavia stellata
X Stieglitz Carduelis carduelis FB Verlust Bruthabitat
Stockente Anas platyrhynchos
Sturmmoéwe Larus canus
Sumpfmeise Parus palustris
Sumpfohreule Asio flammeus
--- Sumpfrohrsénger Acrocephalus palustris
Tafelente Aythya ferina
Tannenhé&her Nucifraga caryocatactes
Tannenmeise Parus ater
Teichhuhn Gallinula chloropus
Teichrohrsénger Acrocephalus scipaceus
Tordalk Alca torda
Trauerente Melanitta nigra
Trauerschnapper Ficedula hypoleuca
Trauerseeschwalbe  Chlidonias niger
Triel Burhinus oedicnemus
Trottellumme Uria aalge
Tundrasaatgans Anser fabalis rossicus
Tupfelsumpfhuhn Porzana porzana -—- -
--- Turkentaube Streptopelia decaocto
X Turmfalke Falco tinnunculus NG Verlust Nahrungshabitat
Turteltaube Streptopelia turtur
Uferschnepfe Limosa limosa
Uferschwalbe Ripatria riparia
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Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Vorkommen Artname A.rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde

Uhu Bubo bubo
Wacholderdrossel Turdus pilaris

Wachtel Cortunix cortunix
Wachtelkénig Crex crex oo -
Waldbaumlaufer Certhia familiaris

Waldkauz Strix aluco
Waldlaubsénger Phylloscopus sibilatrix
Waldohreule Asio otus
Waldsaatgans Anser fabalis fabalis
Waldschnepfe Scolopax rusticola
Waldwasserlaufer Tringa ochropus
Wanderfalke Falco peregrinus
Wasseramsel Cinclus cinclus
Wasserralle Rallus aquaticus
Weidenmeise Parus montanus
Z\éiiﬁ:;gsee- Chlidonias hybridus
WeiBstorch Ciconia ciconia
WeilBwangengans Branta leucopsis

X Wendehals Jynx torquilla HB Verlust Bruthabitat
Wespenbussard Pernis apivorus

=== Wiedehopf Upupa epops - e
Wiesenpieper Anthus pratensis
Wiesenschafstelze Motacilla flava
Wiesenweihe Circus pygargus
Z\r:i;:ergoldhéhn- Regulus regulus

X Zaunkonig Troglodytes troglodytes FB Verlust Bruthabitat

Ziegenmelker

Caprimulgus europaeus

Zilpzalp

Phylloscopus collybita

Zitronenstelze

Motacilla citreola

Zwergdommel Ixobrychus minutus
Zwerggans Anser erythropus
Zwergmoéwe Larus minutus
Zwergsager Mergellus albellus
Zwergschnapper Ficedula parva
Zwergschnepfe Lymnocyptes minimus --- S
Zwergschwan Cygnus bewickii
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Vorkommen Artname A'rten- Betroffenheit
deutsch wissenschaftlich gilde
Zwergseeschwalbe  Sterna albifrons
Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis
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5 Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

Eine potentielle Betroffenheit durch baubedingte Wirkprozesse (u.a. Baufeldfreimachung, Lebensraumver-
lust, Storungswirkungen) wurde fir die Reptilienarten Zauneidechse und Schlingnatter sowie flr potentiell
im Untersuchungsgebiet britende Vogelarten ermittelt. DarGber hinaus sind anlagebedingte Verluste von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten durch die Uberbauung von geeigneten Habitaten und Brutplatzen nicht
auszuschlieBen. Im Rahmen von Gehdlzrodungen ist ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten von
potentiell vorkommenden Fledermausen zudem nicht ausgeschlossen. Da es innerhalb des Geltungsbe-
reiches Strukturen gibt, die dem Nachtkerzenschwarmer potentiell als Lebensraum dienen kdnnen, kann
eine Verletzung oder Tétung von Individuen wahrend der Bautatigkeiten ebenfalls nicht ausgeschlossen
werden. Da FraBpflanzen im Rahmen der Biotopkartierung nachgewiesen wurden, kann durch eine Vege-
tationsteuerung (Mahd) eine Tétung von Individuen und Entwicklungsformen verhindert werden.

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF-MaBnahmen) in Form von kiinstlichen Nisthilfen fiir die Héh-
len- bzw. Nischenbriter wie fir Fledermause sind zu erértern, um eine Auslésung des Schadigungstatbe-
standes gemanB § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden. Darlber hinaus ist durch die geplante Bebau-
ung in Verbindung mit der Rodung/Fallung von Gehdlzen von einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ru-
hestatten fur Boden- und Gehdlzbritenden Arten auszugehen.

Das potenzielle Vorkommen der Brutvdgel zeigt ein, an anthropogen Uberpragte Lebensrdume angepass-
tes Artenspektrum. GréBtenteils handelt es sich um Brutvogelarten mit einer gewissen Stérungstoleranz.
Unter Berilcksichtigung von Bauzeitrdumen aufBerhalb der Brutperiode und AusgleichsmaBnahmen fir
Héhlen- und Nischenbriter, ist nicht mit Verbotstatbestdnden und einer nachhaltigen negativen Beeinflus-
sung der lokalen Population der Brutvégel zu rechnen.

Das potenzielle Vorkommen von warmeliebenden Reptilien wie der Zauneidechse oder der Schlingnatter
legt nahe, dass durch die Umsetzung des Vorhabens der geschitzten Arten verloren gehen kénnen. Zur
Vermeidung des Auslésens von Verbotstatbestdnden nach § 44 BNatSchG wird fir betroffene Individuen
das Absammeln und Umsetzen als wirksame MaBnahmen vorgeschlagen. Zur weiteren Vorgehensweise
wird jedoch eine Abstimmung mit der verantwortlichen Unteren Naturschutzbehdérde bzgl. Vermeidungs-
und AusgleichsmaBnahmen empfohlen.

Im Untersuchungsgebiet wird eine Habitateignung fir die Gruppe der Amphiben, Fische und Mollusken
sowie Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL ausgeschlossen.

Nachweise semiaquatischer Saugetiere liegen auBerhalb des ndheren Untersuchungsgebietes. Darlber
hinaus fehlen innerhalb der Flachen des B-Plans 44 geeignete artspezifische Habitatelemente. Vorkom-
men weiterer Sdugetiere sind entsprechend ihrer Verbreitung und der Habitatpréferenzen im Untersu-
chungsgebiet auszuschlieBen. Folglich sind Beeintrdchtigungen mit Umsetzung des Vorhabens nicht zu
erwarten.

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens sollen Flachenversiegelungen auf bisher unversiegelter Flache
sowie Biotopveranderungen im AuBenbereich vorgenommen werden. Nach § 12 Abs.1 Nr. 6 NatSchAG
M-V stellt das Bauvorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Der Eingriff ist entsprechend der
Hinweise zur Eingriffsregelung (MLU M-V 2018) zu bilanzieren und zu kompensieren. Da auch Eingriffe in
gesetzlich geschitzte Einzelbdume bzw. Baumgruppen nach § 18 NatSchAG M-V zu erwarten sind, sie
diese gemanR Baumschutzkompensationserlass (MLUV 2007) separat durch Realpflanzung auszugleichen.

Im Untersuchungsgebiet, als auch im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 44, wurden gesetzlich geschitzte
Biotope nach §§ 18 bis 20 NatSchAG M-V festgestellt. Die Uberbauung von gesetzlich geschiitzten Bioto-
pen stellt einen Eingriff dar, fir den eine Ausnahmegenehmigung nach §§ 18 bis 20 NatSchAG M-V bean-
tragt werden muss. Zudem wurden geschitzte und/ oder gefédhrdete Pflanzenarten auf den Flachen erfasst.
FUr die Biotope, die die Pflanzen aufweisen, muss der obere Biotopwert bei der Berechnung der Ausgleich-
serfordernis herangezogen werden.
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6 Quellen

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

BArtSchV: Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung)
vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21.
Januar 2013 (BGBI. | S. 95) geédndert worden ist.

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; Gesetz tiber Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009
(BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 153)
geéandert worden ist.

FFH-RL: 4. Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildle-
benden Pflanzen und Tiere (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie — FFH-RL) vom 21.05.1992 (ABI. EG L
206 S. 7), zuletzt geandert durch Artikel 1 AndRL 2006/105/EG des Rates vom 20.11.2006 (ABI. L
363 S. 368).

MLUV (2007): Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007 — VI 6 - 5322.1-0, AmtsBIl. M-V 2007
S. 530.

NatSchAG M-V: Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des Bundesnaturschutz-
gesetzes — Naturschutzausflihrungsgesetz von 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geén-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546).

VS-RL (2009): Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie in der aktuell glltigen, kodifizierten Fassung).

Literaturverzeichnis

BFN (2024): Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV. — BFN — Bundesamt fiir Natur-
schutz. URL: http://www.ffh-anhang4.bfn.de/. Download am: 24.06.2024.

DBBW (2023): Wolfsterritorien in Deutschland 2020/2021. — Dokumentations- und Beratungsstelle des
Bundes zum Thema Wolf, URL: https://www.dbb-wolf.de, Download am: 25.06.2024.

DGHT (2024): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands. — Deutsche Gesellschaft fiir
Herpetologie und Terrarienkunde, URL: https://feldherpetologie.de, Download am 24.06.2024.

LUNG (2013): Anleitung far die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern, 3. Erg., Uberarb. Aufl. — Schriftenreihe des Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und
Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013.

LUNG M-V (2016): Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten - Fassung vom
08. November 2016. - Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern,
URL: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf, abgerufen
25.06.2024

LUNG M-V (2024a): Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. — Landesamt fir Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, URL: https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de, Download am: 24.06.2024.

LUNG M-V (2024b): Steckbriefe der in M-V vorkommenden Arten der Anhange Il und IV der FFH-Richtlinie.
— Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, URL:
https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/as_ffh_arten.htm, Download
am: 24.06.2024.

Seite 30 | 32 Institut bivta



Betroffene Arten/-gruppen durch Wirkprozesse

METZING, D., HOFBAUER, N., LUDWIG, G. & MATZKE-HAJEK, G. (2018): Rote Liste geféhrdeter Tiere, Pflanzen
und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. Bundesamt fir Naturschutz [Hrsg.]. Bonn-Bad Godes-
berg.

MLU M-V (2018): Hinweise zur Eingriffsregelung Neufassung 2018. Redaktionelle Uberarbeitung:
01.10.2019. — MLU M-V — Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern,
Schwerin. 88 S.

RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HOPPOP, O., STAHMER, J., SUDBECK, P. & SUDFELDT, C. (2020): Rote
Liste der Brutvégel Deutschlands. 6. Fassung, 30. September 2020. Berichte zum Vogelschutz 57:
13-112.

SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRODER, K. & SUDFELDT, C. [Hrsg.]
(2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands. — Im Auftrag der Landerar-
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten, Radolf-
zell, 792 S.

VOIGTLANDER, U. & HENKER, H. (2005): Rote Liste der Farn- und Blitenpflanzen Mecklenburg-Vorpommerns
5. Fassung. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern [Hrsg.], Schwerin.

VOKLER, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvdgel des Landes Mecklenburg-Vorpommern. — Greifswald (Or-
nithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.), 472 S.

VOKLER, F., HEINZE. B., SELLIN, D. & ZIMMERMANN, H. (2014): Rote Liste der Brutvégel Mecklenburg-Vor-
pommerns, 3. Fassung, Stand Juli 2014 — Ministerium flr Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz Mecklenburg-Vorpommern, 52 S.

WINKLER, H.M., WATERSTRAAT, A., HAMANN, N., SCHAARSCHMIDT, T., LEMCKE, R., ZETTLER, M.L. (2007):
Verbreitungsatlas der Fische, Rundmauler, GroBmuscheln und GroBkrebse in Mecklenburg-
Vorpommern. - Natur &Text, Rangsdorf, 180 S.

Institut biote Seite 31 32



,Wohnanlage Ahlbecker StralRe / Peenestralte"

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Flachenkulisse und dessen Umland ..............ccc........ 6

Abbildung 2: Biotopausprédgungen innerhalb des Plangebietes und im 50 m Umkreis

(UntersuchungSgebiet) ........ooo i 10
Abbildung 3: Ruderaler Kriechrasen mit aufkommenden Jlngeren Einzelbdumen und Mesophilen

LaubgEDUSCREN ... 11
Abbildung 4:  Unversiegelter WirtSChaftweg .......cooovieiee i 11
Abbildung 5: SANAMAGEITASEN .....ceiiuiieiiie ettt e et e e s e e e s bee e sbeeesseeasnseesseeesnneeeseaans 11
Abbildung 6: Altere EiNZEIDAUME .........cocoucueveeeieeececeeeeeeeeeeceeie ettt 11
Abbildung 7: Feldgehélz aus Uberwiegend heimischen Baumarten ...........ccoooccieiiiiiiiiiiieeenn. 11
Abbildung 8: Neophyten-Staudenflur............oo i 11

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Biotopwert, FlachengréBen und prozentuale Anteile der Biotoptypen am B-Plan-

LG LY (] T 1] o= = o] o SRR 9
Tabelle 2: Geschutzte und/ oder gefédhrdete Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet .............. 12
Tabelle 3: Projektwirkungen mit Umsetzung des Vorhabens.........ooocciiiieieiiiecceeeee e 13

Tabelle 4: Potenzialabschétzung und Relevanzprifung der Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie im Untersuchungsgebiet, ..........coo i 14
Tabelle 5: Relevante Europédische VOogelaren ... 21

Seite 32 | 32 Institut bivta



	Vorlage
	Anlage  1 Bebauungsplan 2024-03-21 -Auslegungsexemplar_16
	Anlage  2 Planbegründung 2024-06_Auslegungsexpl
	Anlage  3 UB- Zinnowitz 06 03 24_Auslegungsexpl
	Anlage  4 Potenzialanalyse_Zinnowitz_Auslegungsexpl

